
 

 1
. 

B
E

B
A

U
U

N
G

S
P

L
A

N
 N

R
. 
6

 
„B

U
R

T
S

C
H

Ü
T

Z
E

R
 S

T
R

A
S

S
E

“ 

1
. 
Ä

N
D

E
R

U
N

G
 

G
E

M
E

IN
D

E
 E

L
S

T
E

R
A

U
E
 

 

 
 

 

 

BEGRÜNDUNG 

MIT UMWELTBERICHT 

 

Beschluss vom 14.04.2020 
 

 

 
 

Bearbeitung: 
 

 
 

Jüdenstraße 31 

06667 Weißenfels 

Tel.   034 43 - 28 43 90 

Fax   034 43 - 28 43 99 

 

Übersichtsplan 



Begründung, 

Beschluss vom 14.04.2020 
 

Gemeinde Elsteraue 

Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“, 1. Änderung 

 

 

 

 

2                                                                                                       Planung: WENZEL & DREHMANN PEM GmbH 

  



Gemeinde Elsteraue 

Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“, 1. Änderung 
 

Begründung 

Beschluss vom 14.04.2020 

 

 

 

 

Planung: WENZEL & DREHMANN PEM GmbH                                                                                                     3 

1. Ausgangsbedingungen ............................................................................................................. 5 
1.1 Planungsanlass .............................................................................................................................. 5 
1.2 Rechtsgrundlage / Verfahren ......................................................................................................... 6 
1.3 Plangrundlagen .............................................................................................................................. 6 
1.4 Geltungsbereich ............................................................................................................................. 6 
1.5 Ziele der Raumordnung ................................................................................................................. 7 
1.6 Verhältnis zum Flächennutzungsplan ............................................................................................ 9 
1.7 Andere Planwerke ........................................................................................................................ 10 
1.8 Städtebaulicher Bestand / Ausgangssituation ............................................................................. 10 
1.9 Städtebauliches Konzept / Planungsziele ................................................................................... 12 
1.10 Resümee .................................................................................................................................... 12 

2. Inhalte der Planänderung ........................................................................................................ 13 
2.1 Art der baulichen Nutzung ........................................................................................................... 13 
2.2 Maß der baulichen Nutzung ......................................................................................................... 14 
2.3 Bauweise ..................................................................................................................................... 16 
2.4 überbaubare Grundstücksfläche .................................................................................................. 17 
2.5 Verkehrsflächen und Verkehrserschließung ................................................................................ 18 
2.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ................................................................................................... 19 
2.7 Ver- und Entsorgung .................................................................................................................... 20 
2.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft .. 22 
2.9 Grünflächen ................................................................................................................................. 24 
2.10 Abgrabungen und Aufschüttungen ............................................................................................ 25 
2.11 Flächenbilanz ............................................................................................................................. 25 

3. Umweltbericht ........................................................................................................................... 26 
3.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes ........................................................................................ 26 
3.2 Bestimmung des Prüfungsumfanges (Scoping) .......................................................................... 26 
3.3 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen..................................................... 28 
3.4 Grundlagen .................................................................................................................................. 31 
3.5 Bestandsaufnahme und Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter .............................. 32 
3.6 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes .......................................................................... 38 
3.7 Bilanzierung der Wirkung auf den Naturhaushalt ........................................................................ 43 
3.8 Anderweitige Planungsmöglichkeiten .......................................................................................... 44 
3.9 Schwierigkeiten und Kenntnislücken ........................................................................................... 44 
3.10 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) ............................................................................. 44 
3.11 Zusammenfassung .................................................................................................................... 45 

4. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen ........................................................................... 46 
4.1 Kampfmittel .................................................................................................................................. 46 
4.2 Aufschüttungen und Abgrabungen .............................................................................................. 47 
4.3 Barrierefreiheit ............................................................................................................................. 47 
4.4 Abfallentsorgung .......................................................................................................................... 47 
4.5 Ferngasleitung ............................................................................................................................. 47 
4.6 Denkmalschutz ............................................................................................................................ 48 

5. Anlagen ..................................................................................................................................... 48 
Anlage 1 - Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

Anlage 2 - Vergleichsdarstellung Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“ (Urplan, Planzeichnung, 

Satzung vom 01.03.2018) mit der 1. Änderung 

Anlage 3 - Verortung der externen Ausgleichsfläche 

  



Begründung, 

Beschluss vom 14.04.2020 
 

Gemeinde Elsteraue 

Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“, 1. Änderung 

 

 

 

 

4                                                                                                       Planung: WENZEL & DREHMANN PEM GmbH 

 



Gemeinde Elsteraue 

Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“, 1. Änderung 
 

Begründung 

Beschluss vom 14.04.2020 

 

 

 

 

Planung: WENZEL & DREHMANN PEM GmbH                                                                                                    5 

1. Ausgangsbedingungen 

1.1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Elsteraue hat die Absicht, den südlichen Teil der Ortslage von Burt-

schütz städtebaulich zu ordnen, um die notwendigen Erschließungs- und Neben-

anlagen zur Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses und eines gewerblichen 

Landwirtschaftsbetriebes planungsrechtlich zu steuern.  

Für den Flächeneigentümer hat sich kürzlich die Möglichkeit ergeben, weitere Flä-

chen zu erwerben, woraufhin er diese in das Nutzungskonzept für den Standort 

einbezogen hat. Diese neuen Flächen sollen im Rahmen der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ planungsrechtlich verbindlich über-

plant werden. Die konkreten Entwicklungsziele für die neu einbezogenen Flächen 

liegen in der Umsetzung von erforderlichen technischen und verkehrlichen Er-

schließungsanlagen für die benachbarten Wohnbaugebiete. Hierfür ist auch eine 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeine Elsteraue notwendig. 

 

Die Notwendigkeit zur Aufstellung bzw. zur Änderung des Bebauungsplans sowie 

der Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Elsteraue liegt gemäß § 1 

Abs. (3) BauGB im Sicherungserfordernis einer geordneten städtebaulichen Ent-

wicklung begründet, welche hier in der planungsrechtlich konfliktfreien Steuerung 

der Nutzungen Wohnen und Landwirtschaft besteht. 

 

Das übergeordnete Entwicklungsziel für den Standort liegt u.a. in der Schaffung 

der Voraussetzungen für den Betrieb eines Mehrgenerationenhauses. Gemäß § 1 

Abs. (6) Nr. 1, 2 und 3 BauGB sollen hier insbesondere die sozialen, kulturellen 

und Wohnbedürfnisse generationsübergreifender Bewohnerstrukturen mit dem Ziel 

angesprochen werden, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für Jung und Alt 

herzustellen. Das Vorhaben richtet sich nach den Bedürfnissen einer alternden 

Gesellschaft, soll allerdings die Möglichkeit zur Teilhabe aller Bevölkerungsgrup-

pen (junge Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung etc.) am Gemeindele-

ben eröffnen. Die Sicherung der für den Betrieb notwendigen Neben- und Er-

schließungsanlagen zum Betrieb des Mehrgenerationenhauses und des gewerbli-

chen Landwirtschaftsbetriebes soll im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ planungsrechtlich erfolgen. 

 

Der Ortskern Burtschütz besteht zu einem überwiegenden Teil aus Gehöften und 

Hofstrukturen, welche die Prägung der Ortslage durch die Landwirtschaft und als 

Wohnstandort anhand der Baustruktur verdeutlichen. Mit dem vollzogenen Wandel 

im Wirtschaftssektor findet die Landwirtschaft heute jedoch größtenteils außerhalb 

der Ortskerne, auf umliegenden Ackerflächen statt. Im Rahmen der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ sollen geringfügige planungs-

rechtliche Anpassungen in Bezug auf den bestehenden gewerblichen Landwirt-

schaftsbetrieb vorgenommen werden. Dies beschränkt sich im Wesentlichen auf 

die planungsrechtliche Einbeziehung einer Erschließungsfläche. 

 

 

Mehrgenerationen-

haus 

Landwirtschaft 

und Wohnen 
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1.2 Rechtsgrundlage / Verfahren 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ erfolgt im We-

sentlichen auf Grundlage der nachstehenden Gesetze und Verordnungen in ihrer 

aktuellen Fassung: 

 Baugesetzbuch (BauGB); 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO); 

 Planzeichenverordnung (PlanZV); 

 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA); 

 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 

 

Den Kommunen muss gem. Art. 28 Abs. (2) GG das Recht gewährleistet sein, alle 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 

Verantwortung zu regeln. Dieser Selbstverwaltungshoheit der Kommune unterliegt 

auch die Aufstellung und Änderung der Bauleitpläne (Flächennutzungspläne, Be-

bauungspläne) gem. § 2 Abs. (1) BauGB. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sons-

tigen Nutzungen auf den Grundstücken einer Kommune nach Maßgabe des Bau-

gesetzbuches, der Baunutzungsverordnung sowie Landesgesetzen. 

 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. (1) BauGB zur 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ wurde vom Gemeinderat der Gemeinde 

Elsteraue am 06.12.2018 gefasst. Dieser wurde im Bekanntmachungsblatt der 

Gemeinde Elsteraue am 05.04.2019 ortüblich bekanntgemacht. 

 

Die Gemeinde Elsteraue führt das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ als qualifiziertes Bebauungsplanverfahren sowie in 

einem Parallelverfahren mit der erforderlichen 5. Änderung des Flächennutzungs-

planes der Gemeinde Elsteraue.  

 

1.3 Plangrundlagen 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ wird im auf 

Grundlage des amtlichen Liegenschaftskatasters (ALK) im UTM-

Koordinatensystem erstellt. 

 

1.4 Geltungsbereich 

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ wer-

den weitere Flurstücke in den Geltungsbereich einbezogen. In nachstehender Ta-

belle sind die Flurstücke des Urplanes (Beschluss vom 01.03.2018) aufgeführt und 

die im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

einbezogenen Flurstücke markiert. Es wird darauf hingewiesen, dass Unterschie-

de zum Urplan (Satzung vom 01.03.2018) sich durch eine Aktualisierung der amtli-

chen Kartengrundlage begründen. 

 

  

Selbstverwaltungs-

aufgabe 

Aufstellungs-
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Gemeinde Elsteraue  

 

Gemarkung: 

Tröglitz 

Flur Flst. Nr.: 

 

10 61/3, 61/8, 61/9, 170, 377, 378 

 

Ergänzt durch 1. Änderung:  

247/78, 250/78 

 

10 (teilweise im Geltungsbereich) 

180/79 

 

Ergänzt durch 1. Änderung: 

78/9, 82, 197, 379, 58/1 

 

Die räumliche Einordnung des Ortes Tröglitz ist aus dem Übersichtsplan auf der 

Titelseite zu dieser Begründung ersichtlich.  

 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ in 

der Fassung der 1. Änderung umfasst eine Fläche von ca. 1,78 ha. 

 

1.5 Ziele der Raumordnung 

Gemäß § 1 Abs. (4) BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

passen. 

 

Die Ziele der Raumordnung werden in Bauleitplanverfahren durch das Ministerium 

für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Referat Siche-

rung der Landesentwicklung, Raumbeobachtung, Raumordnungskataster als 

oberste Landesentwicklungsbehörde, durch die Untere Landesentwicklungsbehör-

de des Landkreises Burgenlandkreis und die Regionale Planungsgemeinschaft 

Halle mitgeteilt. 

 

Im Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. S. 2986), zuletzt geän-

dert durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 I 2808, ist in § 7 

Abs. 3 ROG die Hierarchie der Gebietsfestlegungen normiert. 

 die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen 

sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, 

soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar 

sind (Vorranggebiete); 

 in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der 

Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Ge-

wicht beizumessen ist (Vorbehaltsgebiete); 

 in denen bestimmten raumbedeutsamen Maßnahmen oder Nutzungen, die 

städtebaulich nach § 35 des Baugesetzbuches zu beurteilen sind, andere 

raumbedeutsame Belange nicht entgegenstehen, wobei diese Maßnahmen o-

der Nutzungen an anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlossen sind (Eig-

nungsgebiete) 

 

Beachtliche Ziele der Raumordnung und Landesplanung befinden sich im Landes-

entwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010), dem Landesentwick-

lungsgesetz Sachsen – Anhalt (LEntwG LSA) vom 23.04.2015 (GVBl. LSA S. 170) 

Planfläche 

Ziele der 

Raumordnung 

ROG  

Beachtung der Ziele 
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und dem regionalen Entwicklungsplan der Planungsregion Halle (REP Halle) aus 

dem Jahr 2010. 

 

Das Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt enthält die rechtlichen 

Grundlagen zu Organisation, Aufgaben, Verfahren und den Instrumenten der 

Raumordnung und Landesplanung in Sachsen-Anhalt. Dieses Gesetz ist am 1. Juli 

2015 in Kraft getreten und wurde zuletzt durch §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 30. 

Oktober 2017 (GVBl. LSA S. 203) geändert. 

 

Am 11.03.2011 wurde die Verordnung über den LEP 2010 des LSA im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt [GVBI. LSA Nr. 6/2011, S.160] 

verkündet und trat am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“, 

welche erst kürzlich vollzogen wurde, wurden die übergeordneten Ziele und 

Grundsätze der Raumordnung, welche sich aus dem LEP 2010 LSA ergeben, auf-

geführt und die Vereinbarkeit mit der Bauleitplanung festgestellt. Diese Vereinbar-

keit wird durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

nicht beeinträchtigt. Aus diesem Grund wird auf eine erneute Aufführung der Ziele 

und Grundsätze der Raumordnung, welche sich aus dem LEP 2010 LSA ergeben, 

verzichtet. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes entspricht in seiner Konzeption 

den Zielen des Landesentwicklungsplanes des Landes Sachsen-Anhalt. 

Durch die planungsrechtliche Sicherung von Wohnbebauung und landwirtschaftlich 

genutzter Bebauung greift auch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 die 

Ziele zum ländlichen Raum auf und konkretisiert diese für das Plangebiet.  

 

Der Regionale Entwicklungsplan (REP) Halle wurde durch die oberste Landespla-

nungsbehörde mit Bescheiden vom 20.07., 04.10. und 18.11.2010 genehmigt und 

trat am 21.12.2010 in Kraft. 

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle hat am 

27.03.2012 mit Beschluss-Nr. III/07-2012 beschlossen, gem. §§ 7 Abs. (1) Abs. 

(14) Landesplanungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LPlG LSA; in Kraft bis 

20.06.2015) in Verbindung mit § 7 Abs. (7) Raumordnungsgesetz den Regionalen 

Entwicklungsplan Halle zu ändern und das entsprechende Planänderungsverfah-

ren einzuleiten. Das Änderungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

 

Für den Planungsbereich der vorliegenden Bauleitplanung haben sich in den Ent-

wurfsfassungen des Regionalplanes jedoch keine Anpassungen oder Änderungen 

ergeben. Deshalb wird auch in Bezug auf den REP Halle auf die Ausführungen 

verwiesen, die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschüt-

zer Straße“ getätigt worden sind und von einer erneuten Aufführung an dieser Stel-

le abgesehen. 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ entspricht in 

seiner Konzeption den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung, welche im Re-

gionalen Entwicklungsplan der Planungsregion Halle festgelegt sind.  

 

Landesentwick-

lungsgesetz 

(LEntwG LSA) 

Landesentwick-

lungsplan 

(LEP 2010) 

Vereinbarkeit mit 

dem LEP LSA 

Regionaler 

Entwicklungsplan 

(REP Halle) 

Vereinbarkeit mit 
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1.6 Verhältnis zum Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Absatz (2) BauGB aus dem Flächennutzungs-

plan (FNP) zu entwickeln. Dies gilt gleichermaßen für deren Änderungen. 

 

Mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung eines Bebauungspla-

nes kann gemäß § 8 Abs. (3) BauGB gleichzeitig auch der FNP im Parallelverfah-

ren geändert werden.  

Der Bebauungsplan kann vor dem FNP bekannt gemacht werden, wenn nach dem 

Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den 

Darstellungen des FNP entwickelt sein wird. 

 

Der Gemeinderat Elsteraue hat deshalb am 6. Dezember 2018 einen Einleitungs-

beschluss für das Verfahren zur fünften Änderung des Flächennutzungsplanes 

gefasst. Dieser wurde bekannt gemacht im Bekanntmachungsblatt der Gemeinde 

Elsteraue vom 05.04.2019. 

Das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

sowie die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elsteraue wer-

den zeitgleich durchgeführt. 

 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Elsteraue sind im Bereich des 

Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 eine gemischte 

Baufläche gemäß § 1 Abs. (1) Nr. 2 BauNVO, eine Sonderbaufläche mit der 

Zweckbestimmung „Gewerblicher Landwirtschaftsbetrieb, Feld- und Weidewirt-

schaft“ gemäß § 1 Abs. (1) Nr. 4 BauNVO, eine Grünfläche mit der Zweckbestim-

mung Dauerkleingärten gemäß § 5 Abs. (2) Nr. 5 BauGB und die Fläche der Er-

schließungsstraße gemäß § 5 Abs. (2) Nr. 3 BauGB ausgewiesen.  

 

In der Feststellung der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes werden im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes eine gemischte Baufläche gemäß § 1 Absatz 

(1) BauNVO und eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „gewerblicher 

Landwirtschaftsbetrieb – Feld- und Weidewirtschaft“ gemäß § 1 Abs. (2) BauNVO 

ausgewiesen. 

 

Mit der Durchführung des Parallelverfahrens zur 1. Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ und der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Elsteraue wird dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. (2) BauGB 

aus folgender Begründung entsprochen: 

Bei der planungsrechtlichen Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes gemäß 

§ 4 BauNVO auf einer im Flächennutzungsplan der Gemeinde Elsteraue ausge-

wiesenen gemischten Baufläche handelt es sich um einen Übergang in eine kon-

kretere Planstufe, welche die eingetretene städtebauliche Entwicklung von der 

gemischten Nutzung zu einem faktischen allgemeinen Wohngebiet aufgreift und 

konkretisiert. Dies betrifft einen verhältnismäßig kleinen Teil des im Flächennut-

zungsplan der Gemeinde Elsteraue als gemischte Baufläche ausgewiesenen Orts-

kerns Burtschütz. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ erfolgt die Integration einer Erweiterungsfläche des in der Planzeichnung 

als WA 1 bezeichneten Teilbereiches in das bestehende allgemeine Wohngebiet. 

Dieser Sachverhalt wurde durch den VGH Baden-Württemberg in seinem Urteil 

vom 20.05.1998 (3 S 2784/94) bestätigt und begründet. Demnach ist eine Abwei-

chung im begrenzten Umfang des Bebauungsplans von den Darstellungen des 

Parallelverfahren 

FNP Änderung 

FNP Bestand 

FNP Planung 

Entwicklungsgebot 
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Flächennutzungsplan erlaubt, sofern die Grundzüge des Flächennutzungsplanes 

eingehalten werden (vgl. Fickert/Fieseler, BauNVO, 8. Aufl., § 1 BauNVO RdNr. 

70.1f.). 

Der im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet eng abgegrenzte Bereich stellt 

einen Wohnanteil in der durch den Flächennutzungsplan weiter abgegrenzten ge-

mischten Baufläche des Ortskerns von Burtschütz dar. 

Die Darstellungen der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Elsteraue sind in diesem Zusammenhang darauf ausgelegt, das bestehende städ-

tebauliche Gefüge auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung in Form einer 

gemischten Baufläche und einer Sonderbaufläche zu ordnen und im Sinne der 

vorhandenen dorfgebietsähnlichen Struktur zu fassen. Auf der Ebene des Bebau-

ungsplanes ist eine weitere Ausdifferenzierung durch das festgesetzte Wohngebiet 

als Präzisierung eines kleineren Teilbereiches der gemischten Baufläche möglich, 

ohne dass der Trennungsgrundsatz der verschiedenen Nutzungen vernachlässigt 

wird. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Burtschützer Straße“ ist aus den Dar-

stellungen des parallel im Verfahren zur fünften Änderung befindlichen Flächen-

nutzungsplanes der Gemeinde Elsteraue entwickelt. Die vorbereitende und die 

verbindliche Bauleitplanung sind inhaltlich abgestimmt. 

 

1.7 Andere Planwerke 

Für die Gemeinde Elsteraue wurde im Frühjahr 2018 ein Integriertes Gemeindli-

ches Entwicklungskonzept erarbeitet. Dadurch konnten die gesamtgemeindlichen 

Entwicklungsleitlinien für die kommenden 15 Jahre abgestimmt werden. Ausge-

hend von einem gesamtgemeindlichen räumlichen Entwicklungsleitbild erfolgte 

auch eine innergemeindliche, räumlich-funktionale Schwerpunktsetzung auf der 

Ebene der Ortschaften.  

Die vorliegende Planung befindet sich in der Ortschaft Tröglitz, welche das funktio-

nale Zentrum der Gemeinde Elsteraue ist und über die meisten Einwohner, eine 

vergleichsweise stabile Einwohnerentwicklung sowie vielfältige Versorgungsange-

bote verfügt. Die am Standort geplante Entwicklung von Mehrgenerationenwohnen 

bedient aktuelle Nachfragen und richtet sich nach der im IGEK Elsteraue be-

schlossenen innergemeindlichen Schwerpunktsetzung. 

 

1.8 Städtebaulicher Bestand / Ausgangssituation 

Das Planungsgebiet gliedert sich sowohl für den Bereich der Flächennutzungs-

planänderung, als auch der Bebauungsplanänderung in den nachfolgend erläuter-

ten städtebaulichen Bestand. Es wird dabei in einen Untersuchungsradius und den 

Gebäudebestand unterschieden: 

 

Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

liegt im südlichen Bereich der Ortschaft Tröglitz, welche das innergemeindliche 

Zentrum hinsichtlich Einwohneranzahl und Versorgungsleistungen ist. Der alte 

Ortskern von Burtschütz bildet den südlichen Abschluss des Siedlungsbereiches 

von Tröglitz und ist geprägt von hauptsächlicher Wohnnutzung und Gehöftstruktu-

ren aus früherer intensiverer landwirtschaftlicher Nutzung.  

IGEK Elsteraue 

Untersuchungs-

radius 
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Das Plangebiet beinhaltet einen flächenhaft geringen Teil der Burtschützer Ortsla-

ge und erstreckt sich weiter südlich über kleinere Grünflächen sowie einen gewerb-

lichen Landwirtschaftsbetrieb. Begrenzt wird der Geltungsbereich durch die west-

lich verlaufende, neu geplante Straße, welche zur verkehrlichen und perspektivisch 

zur technischen Erschließung der im Geltungsbereich vorgesehenen Nutzungen 

dient. Westlich dieser Erschließungsstraße befindet sich landwirtschaftliche Nutz-

fläche. Südlich wird der Geltungsbereich ebenfalls durch landwirtschaftliche Nutz-

fläche begrenzt. Östlich des Geltungsbereiches befinden sich naturnahe Bereich 

inklusive des Fließgewässers Schwennigke. 

 

Der nachfolgend beschriebene Gebäudebestand beschränkt sich ausschließlich 

auf die sich zum Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung innerhalb des Geltungsberei-

ches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ befindli-

chen bzw. genehmigten baulichen Anlagen: 

 

Gebäudenummer Bemerkungen 

1 Gartenlaube (ca. 43 m²) 

2 Gartenlaube (ca. 43 m²) 

3 Gartenlaube (ca. 51 m²) 

4 Wohnhaus (ca. 150 m²) 

5 Mehrgenerationenhaus (447 m²) 

6 Wohnhaus (ca. 110 m²) 

7 Gartenlaube (ca. 59 m²) 

8 Gartenlaube (ca. 35 m²) 

9 Gartenlaube (ca. 26 m²) 

10 Lagergebäude (ca. 30 m²) 

11 Maschinen- und Geräteunterstand (ca. 250 m²) 

12 landwirtschaftlich genutztes Gebäude (ca. 50 m²) 

13 landwirtschaftlich genutztes Gebäude (ca. 485 m²) 

 

Gebäudebestand 
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Gebäudebestand zum einen auf der aktuell 

verfügbaren Datengrundlage der Liegenschaften (ALK) basiert. Darüber hinaus 

wurden im Rahmen einer Bestandsaufnahme
1
 sowie einer vorliegenden erteilten 

Baugenehmigung entsprechende Ergänzungen des Gebäudebestandes in der 

Planzeichnung (Teil A) durchgeführt, welche nicht Bestandteil des Katasters sind. 

Die ergänzten Gebäude sind in der Planzeichnung (Teil A) mit einem sich vom 

Katasterbestand unterscheidenden Planzeichen versehen. 

 

1.9 Städtebauliches Konzept / Planungsziele 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ wird das 

Ziel der Schaffung einer städtebaulichen Ordnung im südlichen Bereich der Ortsla-

ge Tröglitz verfolgt. Dies erfolgt im Wesentlichen durch die Flexibilisierung einiger 

planungsrechtlicher Festsetzungen sowie die Einbeziehung von zusätzlichen Flä-

chen in den Geltungsbereich der Planung. Insbesondere gelten für den Plangeber 

folgende Ziele: 

 

- Wahrung einer städtebaulichen Ordnung zwischen Wohnnutzung und dem 

gewerblichen Landwirtschaftsbetrieb; 

- städtebaulich harmonische Ergänzung der neu einbezogenen Flächen; 

- hohe Wohnstandortqualität; 

- planungsrechtliche Sicherung der Erschließung und des gewerblichen 

Landwirtschaftsbetriebes; 

- Wirtschaftlichkeit. 

 

1.10 Resümee  

Die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

überplanten Flächen ermöglichen einen zielführenden Betrieb des Mehrgeneratio-

nenwohnens und des gewerblichen Landwirtschaftsbetriebes.  

Die auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung als allgemeines Wohngebiet ge-

mäß § 4 BauNVO festgesetzte Fläche ist aus der Darstellung einer gemischten 

Baufläche auf der vorbereitenden Planungsebene der 5. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Gemeinde Elsteraue entwickelt.  

Der Bebauungsplan entspricht den Zielen der übergeordneten Planungen, wie 

beispielsweise dem Landesentwicklungsplan für das Land Sachsen-Anhalt und 

dem Regionalplan der Planungsgemeinschaft Halle.  

                                                      
1
 Bestandsaufnahme durch das Büro Wenzel & Drehmann am 15.03.2017 

Zielstellung 
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2. Inhalte der Planänderung 

§ 9 Baugesetzbuch (BauGB) enthält einen abschließenden Katalog an Festset-

zungsmöglichkeiten für Bebauungspläne. 

Abhängig von den länderspezifischen Regelungen der Bauordnungen können in 

Bebauungsplänen auch baugestalterische Festsetzungen als sogenannte örtliche 

Bauvorschriften gem. § 9 Abs. (4) BauGB getroffen werden. Für die 1. Änderung 

des Bebauungsplans Nr. 6 „Burtschützer Straße“ wird von dieser Möglichkeit ab-

gesehen. Der Bebauungsplan regelt die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der 

festgesetzten Baugebiete bzw. schließt Vorhaben, die den Festsetzungen wider-

sprechen, aus. 

Im Folgenden wird ausschließlich auf die konkreten Inhalte der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ begründend eingegangen.  

 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung regelt sich nach § 9 Abs. (1) Nr. 1 BauGB in Verbin-

dung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) gemäß §§ 1 bis 15 BauNVO.  

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

ergehen keine Anpassungen der textlichen Festsetzung zur Art der baulichen Nut-

zung, jedoch wird das bestehende allgemeine Wohngebiet (Teilgebiet WA 1) 

zeichnerisch erweitert. Die zeichnerische Festsetzung zur Erweiterung des allge-

meinen Wohngebietes basiert im Wesentlichen auf der Einbeziehungsmöglichkeit 

einer nordwestlich des Mehrgenerationenhauses (Burtschützer Straße Nr. 10)  

gelegenen Fläche in das Nutzungskonzept für den Standort des Mehrgeneratio-

nenhauses.  

Ebenfalls in das Teilgebiet WA 1 einbezogen wird ein Teil der im Urplan (Sat-

zungsbeschluss vom 01.03.2019) als Grünfläche 1 festgesetzte Fläche, welche im 

Nutzungszusammenhang des Flurstückes Nr. 378 mit dem Mehrgenerationenhaus 

steht. Diese Änderung betrifft ausschließlich die Art der baulichen Nutzung, da die 

Festsetzung zum Pflanzerhalt und zur Pflanzbindung beibehalten werden und kei-

ne zusätzliche für bauliche Hauptanlagen überbaure Fläche hergestellt wird. Die 

Festsetzungen zum Pflanzgebot (PFG 1) und Pflanzbindung (PFB 1) bleiben erhal-

ten. 

Weiterführend ist die Einbeziehung eines Teilbereiches des Flurstückes Nr. 197 

(Flur 10, Gemarkung Tröglitz) erforderlich, welche eine bestehende öffentliche 

Fußwegeverbindung zwischen der Burtschützer Straße und der neu geplanten 

Erschließungsstraße im westlichen Plangebiet ist. Diese befindet sich in der im 

Rahmen der 1. Änderung der Planung ergänzten Teilfläche des allgemeinen 

Wohngebietes WA 1. 

 

Mit der planungsrechtlichen Einbeziehung des ergänzenden Teilbereiches des WA 

1 in den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Burtschüt-

zer Straße“ erfolgt die Festsetzung von Bauland. Die Bestandsnutzung ist durch 

teilweise in Nutzung befindliche Kleingärten mit kleineren baulichen Anlagen cha-

rakterisiert. Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Elsteraue weist die 

Fläche als eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten gemäß § 5 

Abs. (2) Nr. 5 BauGB aus. Mit der Umwandlung dieser Fläche in Bauland geht ein 

paralleles Änderungserfordernis auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 

einher, welchem im Rahmen des Parallelverfahrens entsprochen wird. Die Bau-

Allgemein 

Erweiterung WA 1 

Flächenerweiterung 
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landerweiterung in direktem Anschluss an den bestehenden Ortskern von Burt-

schütz erfolgt im Rahmen der geltenden Festsetzungen der Planung in einem städ-

tebaulich verträglichen Maß, da hier lediglich Bauland für Nebenanlagen entsteht 

und kein Wohnungsbau außerhalb des bestehenden Ortskerns von Burtschütz 

ermöglicht wird. 

 

Für den Betreiber ergab sich die Möglichkeit, die entsprechenden Flächen in sein 

Eigentum zu bringen und im Ergebnis sein Nutzungskonzept für den Gesamt-

standort einer Aktualisierung bzw. Überarbeitung zu unterziehen. Die mit der 

Planänderung in das Nutzungskonzept einbezogene Fläche soll dazu genutzt wer-

den, um notwendige Nebenanlagen der Mehrgenerationennutzung in unmittelbarer 

Nähe zu realisieren und den Stellplatzbedarf zu decken.  

 

Für die ursprünglich im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burt-

schützer Straße“ (Satzungsbeschluss vom 01.03.2018) für Nebenanlagen und 

Stellplätze vorgesehene Fläche des Teilgebietes WA 2, sieht das geänderte Nut-

zungskonzept die Errichtung eines Mehrzweckgebäudes zur Freizeitgestaltung vor, 

dessen Nutzung ausschließlich lokalen Nutzern vorbehalten sein soll. 

 

Die textlichen Festsetzungen in Bezug auf die zulässigen Nutzungen, welche im 

ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“ im Allgemeinen Wohn-

gebiet festgesetzt worden sind, werden im Rahmen der 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes nicht geändert und gelten somit auch im Geltungsbereich der 1. 

Planänderung. 

 

Für das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Gewerblicher Landwirt-

schaftsbetrieb - Feld- und Weidewirtschaft“ erfolgt eine Erweiterung der im Bauge-

biet zulässigen Nutzungen um einen Hofladen/Hofcafé. Durch die festgesetzte 

Begrenzung seiner Betriebsfläche wird gesichert, dass diese Nutzung der Haupt-

nutzung untergeordnet ist. Das Nutzungskonzept des Betreibers besteht im Ver-

kauf, der Präsentation sowie der Verkostung von überwiegend vor Ort erzeugten 

Produkten.  

 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird innerhalb des Geltungsbereichs der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ durch Eintrag in der Plan-

zeichnung (Teil A) bestimmt und umfasst die folgenden Festsetzungen: 

 die Höhe baulicher Anlagen gem. § 18 BauNVO 

 die Grundflächenzahl gem. § 19 BauNVO 

 die Zahl der Vollgeschosse gem. § 20 BauNVO 

 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt durch Planeintrag in der 

Planzeichnung (Teil A). 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ beinhaltet die 

nachstehenden Anpassungen und Ergänzungen hinsichtlich des Maßes der bauli-

chen Nutzung.  

 

 

Anpassung 

Nutzungskonzept 

Hofladen 

Allgemein 



Gemeinde Elsteraue 

Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“, 1. Änderung 
 

Begründung 

Beschluss vom 14.04.2020 

 

 

 

 

Planung: WENZEL & DREHMANN PEM GmbH                                                                                                    15 

Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes befindet sich das Planzeichen (Plan-

zeichenverordnung Nr. 15.14) zur Abgrenzung verschiedener Bereiche innerhalb 

einen Baugebietes in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung und der Bauwei-

se im Sinne von § 16 Abs. (5) BauNVO.  

Die im Urplan (Satzungsbeschluss 01.03.2018) enthaltene Unterteilung der Berei-

che WA 1 und WA 2 wird geringfügig in östlicher Richtung verschoben und an die 

ergänzten Flächen des Teilbereiches des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 ange-

passt. 

Die Unterteilung bezieht sich auf die maximal zulässige Gebäudehöhe, die maxi-

mal zulässige Geschossigkeit von Gebäuden und somit ausschließlich auf Fest-

setzungen hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung sowie der Bauweise. Die 

festgesetzte Art der baulichen Nutzung sowie die Grundflächenzahl bleiben von 

der Abgrenzung unberührt. 

Die Abgrenzungen der beiden Teilbereiche innerhalb des allgemeinen Wohngebie-

tes werden vorgenommen, um einerseits die Bestandsgebäude im Nordosten des 

Plangebietes (WA 1) planungsrechtlich möglichst konkret fassen und somit im 

Bestand sichern zu können. Die geplanten Nutzungen im Teilgebiet WA 2 hinge-

gen erfordern abweichende Festsetzungen hinsichtlich der zulässigen Gebäude-

höhe, der zulässigen Geschossanzahl und der Bauweise, um die Einordnung in 

das Landschafts- und Ortsbild zu gewährleisten. 

 

2.2.1 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird festgesetzt gem. § 18 BauNVO in Form der 

maximalen Firsthöhe bzw. Gebäudeoberkante. Ihre Festsetzung dient der Gewähr-

leistung der zukünftigen städtebaulichen Ordnung und einer Abstufung zum Orts-

rand. Die Höhe der baulichen Anlagen wird im Bereich der vorhandenen Wohnge-

bäude und landwirtschaftlichen Gebäude auf das Maß des vorhandenen Bestan-

des beschränkt, um den Bestand planungsrechtlich zu sichern. 

 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

erfolgt keine Änderung in Bezug auf den festgesetzten unteren Höhenbezugspunkt 

HBP 1 bei einer Höhe von 184,84 Metern über NHN (DHHN 2016). 

 

Im Teilgebiet WA 2 des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt eine Anpassung der 

zulässigen Höhe baulicher Anlagen auf die Festsetzung einer maximal zulässigen 

Firsthöhe (oberer Höhenbezugspunkt) von 7,50 Metern. Grund für diese Änderung 

ist das Planungsziel für den Bereich WA 2, welches sich im Rahmen der Aktuali-

sierung des Nutzungskonzeptes für den Gesamtstandort im Vergleich zum Urplan 

geändert hat. Demnach soll im WA 2 eine bauliche Anlage entstehen, welche im 

Nutzungszusammenhang zum Mehrzweckgebäude steht und die Funktionen von 

Sport-, Fitness- und Hobbyräumen sowie auch ein Angebot für eine Physiotherapie 

beinhaltet. 

Beinhaltete der Urplan noch die Festsetzung einer Gebäudeoberkante als oberen 

Höhenbezugspunkt, so wird dies im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungspla-

nes zu einer maximal zulässigen Firsthöhe geändert. Dies liegt darin begründet, 

eine Einheitlichkeit der Höhenfestsetzungen aller Baugebiete herzustellen. Darüber 

hinaus spiegelt es das Ziel wieder ein besser in die Ortsstruktur zu integrierendes 

Gebäude mit Satteldach zu realisieren. 

Abgrenzungen 

WA 2 
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2.2.2 Grundflächenzahl 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO definiert den 

möglichen Versiegelungsgrad eines Grundstücks. Durch deren Festsetzung soll 

eine städtebauliche Dichte erzeugt werden, welche dem jeweiligen Gebietstyp 

entspricht.  

 

Allgemeine Wohngebiete vertragen gemäß der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

eine Grundflächenzahl von 0,4 und demnach eine Gesamtversiegelung durch bau-

liche Hauptanlagen auf einem Flächenanteil von 40%. Die im Rahmen von § 19 

Abs. 4 Satz 2 BauNVO gegebene Überschreitungsmöglichkeit für Anlagen nach § 

19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bleibt von den Festsetzungen der vorliegenden Planung 

unberührt. 

 

Diese Begrenzung gilt auch für das allgemeine Wohngebiet im Bebauungsplan Nr. 

6 „Burtschützer Straße“. Als Berechnungsgrundlage wird hierbei die Gesamtfläche 

des allgemeinen Wohngebietes herangezogen, da sich die Abgrenzung der Teilbe-

reiche WA 1 und WA 2 auf andere planungsrechtliche Festsetzungen bezieht. 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 erfolgt die Ergänzung 

einer zusätzlichen Textlichen Festsetzung zur ausnahmsweisen Möglichkeit der 

Überschreitung der geltenden Versiegelungsfläche, welche sich aus der GRZ 

ergibt. Hierüber wird ermöglicht, dass die für die Gebietsver- und entsorgung erfor-

derlichen baulichen Anlagen auch errichtet werden dürfen, wenn die Grenze der 

zulässigen Versiegelung durch bauliche Anlagen bereits ausgeschöpft ist. Die hier-

für festgesetzte maximale Fläche von 200 m² begrenzt die zusätzliche Versiege-

lungsmöglichkeit und wirkt somit einer unverhältnismäßigen Flächenversiegelung 

entgegen. Die Beschränkung auf für die Gebietsver- und entsorgung notwendige 

Anlagen richtet sich nach dem Planungsziel, welches mit der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 6 verbunden ist, da hauptsächlich die Zulässigkeit zur Er-

richtung von entsprechenden Anlagen planungsrechtlich ermöglicht werden soll. 

 

2.2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Ein weiteres Instrument des Baurechtes zur Sicherung der städtebaulichen Ziele 

innerhalb eines Bebauungsplanes ist die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse 

gem. § 20 BauNVO.  

 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

erfolgt keine Anpassung hinsichtlich der planungsrechtlichen Festsetzung zur zu-

lässigen Anzahl der Vollgeschosse für die Teilgebiete des Allgemeinen Wohnge-

bietes. Für die durch die Planänderung ergänzten Teilbereiche des WA 1 ist eine 

separate Festsetzung der zulässigen Geschossanzahl städtebaulich nicht erforder-

lich, da in diesem Bereich lediglich Nebenanlagen entstehen.  

2.3 Bauweise 

In Bebauungsplänen kann gem. § 22 BauNVO die Bauweise als offen, geschlos-

sen oder abweichend festgesetzt werden. Demnach wird die Anordnung der Ge-

bäude auf dem Baugrundstück im Hinblick auf die seitlichen Grundstücksgrenzen 

bzw. den seitlichen Grenzabstand der Gebäude geregelt. Weiter kann festgesetzt 

werden, ob lediglich Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen mit einer be-

stimmten Länge zulässig sind. 

GRZ 

WA 0,4 
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Im gesamten Plangebiet werden die abweichende und die offene Bauweise in den 

einzelnen Teilbereichen festgesetzt. Bereiche mit geschlossener Bauweise werden 

nicht festgesetzt. Damit wird einerseits der Bestand gefasst sowie übermäßige 

städtebauliche Verdichtung vermieden und andererseits die Charakteristik der 

näheren Umgebung aufgenommen. Die bestehenden Festsetzungen der zulässi-

gen Bauweise werden für die Teilbereiche des allgemeinen Wohngebietes WA 1 

und WA 2 sowie für das sonstige Sondergebiet nicht geändert.  

 

Für die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ ergänzten Teilbereiche des WA 1 wird keine separate Festsetzung einer 

Bauweise getroffen. Dies ist nicht erforderlich, da über Textliche Festsetzungen die 

Möglichkeit einer unterirdischen Grenzbebauung gegeben wird, um eine entspre-

chende Stellplatzanlage realisieren zu können. Diese Ausnahme wird im Rahmen 

der textlichen Festsetzung Nr. 4.3 eingeräumt, um eine unterirdische Realisierung 

von Nebenanlagen zur Organisation des ruhen Verkehrs zu ermöglichen.  

2.4 überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird festgesetzt durch Planeintrag in der 

Planzeichnung (Teil A). 

 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im gesamten Geltungsbereich durch 

Baugrenzen formuliert. 

 

Baugrenzen gem. § 23 Abs. (3) BauNVO umschreiben die Fläche, welche durch 

bauliche Anlagen überbaut werden darf. Ein Zurücktreten von der festgesetzten 

Baugrenze ist ohne Einschränkung zulässig. Des Weiteren wird durch die Fest-

setzung von Baugrenzen eine ausreichende Variabilität für die einzelnen Grund-

stücke ermöglicht. Ausnahmsweise dürfen Baugrenzen durch untergeordnete Bau-

teile geringfügig überschritten werden. Als geringfügig gelten im Sinne der textli-

chen Festsetzungen 1,0 Meter. Als untergeordnete Bauteile werden Fassadenab-

schnitte bis zu ca. 1/3 der Fassadenlänge verstanden (z.B. Erker, Wintergärten). 

Dachüberstände bis zu 1,00 m ohne Dachraum werden über die gesamte Fassa-

denlänge als untergeordnete Bauteile angesehen. 

 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

erfolgt eine Anpassung der Baugrenzen im allgemeinen Wohngebiet, geringfügig 

auch im sonstigen Sondergebiet. Im Anhang 2 zu dieser Begründung sind die 

Planzeichnungen des Urplanes (Satzungsbeschluss vom 01.03.2018) und der 1. 

Änderung gegenübergestellt, wodurch u.a. auch ein direkter Vergleich der geän-

derten Baugrenzen gezogen wird. 

 

Die Baugrenzen innerhalb der Teilbereiche WA 1 und WA 2 des allgemeinen 

Wohngebietes bilden durch die Planänderung eine zusammenhängende Fläche. 

Die im Urplan (Satzungsbeschluss vom 01.03.2018) vorgesehenen einzelnen Bau-

felder innerhalb der Teilbereiche WA 1 und WA 2 werden im Rahmen der Planän-

derung, als Folge der Aktualisierung des Nutzungskonzeptes für den Standort fle-

xibilisiert. Es besteht demnach nicht mehr die städtebauliche Notwendigkeit, ein-

zelne Baufelder in diesen WA-Teilbereichen auszuweisen. Mit der deutlich flexible-

ren Festsetzung wird eine wirtschaftlichere Grundstücksnutzbarkeit geschaffen, 
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ohne dabei die wichtigen Anforderungen an die städtebauliche Gestalt des ur-

sprünglichen Ortskerns von Burtschütz negativ zu beeinträchtigen.  

 

Für die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ ergänzte Teilfläche des WA 1 wird keine überbaubare Grundstücksfläche 

durch Baugrenzen festgesetzt, da hier lediglich Nebenanlagen errichtet werden 

sollen. Im Rahmen der Festsetzung einer Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze, 

Garagen und Gemeinschaftsanlagen in Kombination mit der ausnahmsweise zu-

lässigen Bebaubarkeit bis an die Grundstücksgrenzen wird eine Bebaubarkeit der 

Fläche durch eine unterirdische Stellplatzanlage im Sinne einer Tiefgarage (TGA) 

ermöglicht. Diese Festsetzung schließt jedoch nicht aus, dass andere Nebenanla-

gen ebenfalls auf dieser Fläche errichtet werden können. 

Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 5.1 sind Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 

(1) und (2) BauNVO auch in den nicht überbaubaren Grundstücken zulässig. Der 

Hauptnutzung zu- und untergeordnete Nebenanlagen sind ebenfalls im gesamten 

Allgemeinen Wohngebiet zulässig, sodass beispielsweise die der technischen Ge-

bietsversorgung dienenden Anlagen zielführend und möglichst nah an den zu ver-

sorgenden Hauptnutzungen positionierbar sind. Hierrunter würde beispielsweise 

ein Blockheizkraftwerk (BHKW) inklusive Energiespeicher zählen, wenn dies be-

darfsgerecht zur Versorgung des Mehrgenerationenhauses dimensioniert ist (ca. 

120 m² Gesamtfläche inklusive Speicher). 

 

2.5 Verkehrsflächen und Verkehrserschließung 

Durch einen Bebauungsplan können öffentliche oder private Verkehrsflächen so-

wie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt werden.  

 

Die aktuell bestehenden Verkehrsanlagen der Burtschützer Straße bleiben erhal-

ten und werden durch die Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 

6 „Burtschützer Straße“ nicht beeinträchtigt. Perspektivisch sollen die im Geltungs-

bereich der Planung befindlichen Nutzungen über den geplanten Ausbau der im 

westlichen Bereich befindlichen Erschließungsstraße erfolgen. Dies führt zu einer 

Verkehrsentlastung des eng bebauten Ortskerns von Burtschütz. 

 

Der durch die Einrichtung des Mehrgenerationenhauses zusätzliche Stellplatzbe-

darf für PKW wird über eine Stellplatzanlage im durch die Planänderung ergänzten 

Bereiches des allgemeinen Wohngebietes (WA1) realisiert.  

Die Erschließung dieser Stellplatzanlage erfolgt über die festgesetzte Erschlie-

ßungsstraße im westlichen Geltungsbereich. 

Somit wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht über den denkmalgeschütz-

ten Ortskern von Burtschütz (Denkmalbereich Straßenzug Burtschützer Straße) 

geführt. Über diese Erschließungsstraße wird ebenfalls die Fläche des sonstigen 

Sondergebietes erschlossen. Somit wird durch die Festsetzungen der 1. Änderung 

des Bebauungsplans Nr. 6 „Burtschützer Straße“ kein zusätzliches Verkehrsauf-

kommen erzeugt, sondern durch Verlagerung der Verkehrserschließung positive 

Wirkungen in Bezug auf das Verkehrsaufkommen und die Verkehrssicherheit er-

zielt.  

 

Die aktuell noch nicht versiegelte Wegeführung der neu geplanten Erschließungs-

straße soll im Stil eines landwirtschaftlichen Straßenbaus mit einer 3,0 Meter brei-
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ten, durchgängig asphaltierten Straßendecke, inklusive 2 x 0,5 Meter breite Ban-

kettstreifen ausgeführt werden. Im nördlichen Plangebiet wird ein Anschluss an die 

bestehenden Straßen hergestellt. Die neue Erschließungsstraße verläuft in südli-

cher Richtung innerhalb der im westlichen Geltungsbereich der Planung befindli-

chen Verkehrsfläche bis an die südliche Grenze des Geltungsbereiches. Auf Höhe 

des Flurstückes 80 wird eine asphaltierte Ausweichstelle errichtet, um Begeg-

nungsverkehr zu ermöglichen. Der Straßenausbau erfolgt für eine Achslast von 10t 

als grundhafte Erneuerung. Eine Wendemöglichkeit wird im Rahmen der Festset-

zung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung VF1 und dem darauf fest-

gesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert. 

 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

erfolgt die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-

mung VF1, um eine geeignete Wendemöglichkeit für Fahrzeuge zu sichern. 

Dadurch wird beispielsweise den landwirtschaftlichen Fahrzeugen eine ausrei-

chend dimensionierte Fläche zum Wenden zur Verfügung gestellt, sodass diese 

nicht mehr über landwirtschaftliche Flächen manövrieren müssen. Darüber hinaus 

besteht diese Möglichkeit hier auch für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge (z.B. Ab-

fallentsorgung, Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr mit erhöhtem Lichtraumprofil) 

sowie der Öffentlichkeit. Die Fläche entspricht den räumlichen Dimensionen, in 

denen ein 3-achsiges Müllfahrzeug wenden kann. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Berührung des öffentlichen Verkehrsraumes 

im Zuge von Baumaßnahmen mindestens 14 Tage vor Baubeginn ein Antrag auf 

verkehrsrechtliche Anordnung bei der zuständigen unteren Straßenverkehrsbehör-

de des Burgenlandkreises zu stellen ist. Bei innerörtlichen Gemeindestraßen liegt 

die Zuständigkeit bei der Gemeinde Elsteraue als örtliche Straßenbehörde. 

 

2.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

erfolgen Anpassungen zu den im Urplan (Satzungsbeschluss vom 01.03.2018) 

festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechten. 

 

Zur Verbindung der beiden Baufelder in den Teilbereichen WA1 und WA2 des 

allgemeinen Wohngebietes setzte der Urplan (Satzungsbeschluss vom 

01.03.2018) ein Geh- und Leitungsrecht fest. Im Zuge der 1. Planänderung wurden 

die Baugrenzen an das aktualisierte Nutzungskonzept für den Gesamtstandort 

angepasst. Im Ergebnis besteht kein bauplanungsrechtlicher Regelungsbedarf zur 

Fortführung dieser Festsetzung. 

 

Im Urplan (Satzungsbeschluss 01.03.2018) wurde im südwestlichen Bereich des 

Sondergebietes, angrenzend an die öffentliche Verkehrsfläche ein Geh- und Fahr-

recht festgesetzt, um an dieser Stelle eine Wendemöglichkeit für die Öffentlichkeit 

über die privaten Grundstücksflächen zu gewährleisten. Im Rahmen der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ erfolgt die Entfernung die-

ser zeichnerischen und textlichen Festsetzung. Die benötigte Wendemöglichkeit 

für Fahrzeuge bis zu einer Größe eines 3-achsigen Müllfahrzeuges kann im Rah-

men der neu festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche (VF1) gesichert werden. 
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Begründet wird dies damit, dass die nun für eine Wendemöglichkeit von landwirt-

schaftlichen Fahrzeugen sowie 3-achsigen Müllfahrzeugen dimensionierte und 

asphaltierte Fläche einer planungsrechtlichen Sicherung an veränderter räumlicher 

Position bedarf, um dem angepassten Nutzungskonzept zu folgen. Die bisherige 

Fläche im Baugebiet verhinderte eine optimale Flächenausnutzung im Rahmen 

des gewerblichen Landwirtschaftsbetriebes. 

Die Einbeziehung eines Leitungsrechtes in die Fläche begründet sich in dem Vor-

handensein der Ferngasleitung (GDMcom 32.06), welche hierdurch planungsrecht-

lich hinsichtlich Bestand, Betrieb und Wartung gesichert wird.  

 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt die Ergänzung der 

zeichnerischen und textlichen Festsetzung zu der Fläche GFL (Geh, Fahr- und 

Leitungsrecht). Dies ist einerseits notwendig, da der öffentlich genutzte Fußweg 

planungsrechtlich gesichert zu sichern ist. Die Funktionsfähigkeit der bestehenden 

öffentlich genutzten Fußwegeverbindung zwischen der Burtschützer Straße und 

der neu geplanten Erschließungsstraße im westlichen Plangebiet ist ein gemeindli-

ches Planungsziel. Die Fläche befindet sich im Besitz der Gemeinde Elsteraue. 

Andererseits können so die verkehrliche und technische Erschließung der angren-

zenden Nutzungen im Geltungsbereiche gesichert werden, um die bestehenden 

und geplanten Nutzungszusammenhänge zwischen den Flächen zu berücksichti-

gen. 

2.7 Ver- und Entsorgung 

Die aktuelle Situation weist eine funktionierende Ver- und Entsorgung mit Wasser, 

Abwasser, Elektrizität, Telekommunikation und Abfallentsorgung auf. 

 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ sowie deren 

erste Änderung beeinträchtigen die bestehende Ver- und Entsorgungssituation 

nicht.  

 

Der Löschwasserbedarf für die im Geltungsbereich vorgesehenen Nutzungen ist 

mit einer Mindestkapazität von 96 m³ Volumen über einen Zeitraum von 2 Stunden 

innerhalb des notwendigen 300 m Radius zur Verfügung zu stellen. 

Seitens des Eigentümers ist es geplant, die Löschwasserbevorratung über einen 

Anschluss an die bestehende Trinkwasserleitung inklusive Setzung eines entspre-

chenden Hydranten zu realisieren. Hierüber kann laut Angaben des Leitungsträ-

gers (MIDEWA) jedoch nicht die gesamte Menge des benötigten Löschwassers 

bereitgestellt werden. Die entsprechenden Abstimmungen zwischen dem Grund-

stückseigentümer und dem Versorgungsträger laufen zum aktuellen Zeitpunkt.  

Die zur vollständigen Deckung des Löschwasserbedarfes noch fehlenden Kapazi-

täten plant der Grundstückseigentümer über die Errichtung von geeigneten Anla-

gen zur Löschwasserbevorratung auf Flächen, die in seinem Eigentum liegen. 

Weiterführende und konkretisierende Aussagen hierzu erfolgen vor dem Sat-

zungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“. Der konkrete Nachweis der Löschwasserbevorratung auf den nachgeord-

neten Planungs- und Genehmigungsebenen bleibt hiervon unberührt. 

 

Im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 6 

„Burtschützer Straße“ (Satzungsbeschluss 01.03.2018) wurde seitens des Umwel-

tamtes des Burgenlandkreises folgender relevanter Hinweis in Bezug auf die räum-
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liche Anordnung der Löschwasseranlagen gegeben, welche auch für die 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes gelten: 

Es ist darauf zu achten, dass die Anlagen für den Löschwasserbedarf nicht auf 

dem Grundstück Gemarkung Tröglitz, Flur 10, Flurstück 55/1 geplant und angelegt 

werden, da diese Fläche über eine Kompensationsmaßnahme gesichert ist (zitiert 

aus der Stellungnahme des Burgenlandkreises vom 28.11.2017 zur Entwurfsfas-

sung der Planung). 

 

Die Gebäude im allgemeinen Wohngebiet werden aktuell durch Anschluss an die 

bestehenden Elektroleitungen (Betreiber enviaM AG) der Burtschützer Straße ver-

sorgt. Perspektivisch ist es geplant die Versorgung mit Elektrizität der im Gel-

tungsbereich befindlichen Nutzungen in die westliche Erschließungsstraße zu ver-

legen. Hierzu sind auf den nachfolgenden Planungsebenen die Abstimmungen mit 

den Versorgungsunternehmen zu führen.  

 

Durch den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burt-

schützer Straße“ verläuft eine Richtfunkverbindung der Deutschen Telekom AG. 

Diese wurde nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.  

Richtfunktrassen können durch die Bauleitplanung nur dann betroffen sein, wenn 

bauliche Anlagen von mehr als 20 Metern zugelassen bzw. geplant werden. Die 

verbindlichen bauplanungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes be-

grenzen die Höhe baulicher Anlagen, sodass eine Beeinträchtigung der Richtfunkt-

rasse nicht erfolgt. 

 

Entlang der Burtschützer Straße verläuft eine Bestandsleitung der MIDEWA (VW 

80 GG), welche aktuell den Anschluss des Mehrgenerationenhauses an das öffent-

liche Netz zur Wasserversorgung gewährleistet. Darüber hinaus schließt diese 

Leitung den gewerblichen Landwirtschaftsbetrieb über die Flächen des Betreibers 

an. Perspektivisch ist es geplant die Wasserversorgung der im Geltungsbereich 

befindlichen Nutzungen in die westliche Erschließungsstraße zu verlegen. Hierzu 

sind auf den nachfolgenden Planungsebenen die Abstimmungen mit den Versor-

gungsunternehmen zu führen.  

 

Für die Abwasserentsorgung der Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet und im 

Sondergebiet erfolgt eine Neuerrichtung einer ausreichend dimensionierten vollbio-

logischen Klärgrube. Die gemeinsame Klärung dieser Abwässer durch die Klärgru-

be ist möglich, da es sich bei den Abwässern aus dem Sondergebiet nicht um vor-

nehmlich durch landwirtschaftliche Güter und tierische Abgänge verschmutztes 

Niederschlagswasser handelt. Dies entspricht der Empfehlung des zuständigen 

Abwasserzweckverbandes Weiße Elster – Hasselbach/Thierbach, welche in der 

Stellungnahme zur Entwurfsfassung vom 29.11.2017 zum Urplan (Satzungsbe-

schluss 01.03.2018) geäußert wurde. 

Das geklärte Abwasser wird in den Vorfluter Schwennigke eingeleitet.  

Die neu zu errichtende vollbiologische Kläranlage muss die technischen Voraus-

setzungen zur Aufnahme der Abwässer aus den Nutzungen des allgemeinen 

Wohngebietes und des sonstigen Sondergebietes erfüllen. Die Neuerrichtung / 

Änderung von Grundstücksentwässerungsanlagen ist beim zuständigen Abwas-

serzweckverband zu beantragen.  

Weiterführend wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen nachgeordneter Pla-

nungs- und Genehmigungsebenen die wasserrechtliche Genehmigung zur Einlei-

tung des geklärten Abwassers in die Schwennigke zu prüfen ist. 
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Hinsichtlich der Niederschlagswasserentsorgung wird zum einen auf die bestehen-

den Infrastrukturen an der Burtschützer Straße hingewiesen, welche die Nieder-

schlagswasserentsorgungssaufgaben für die Bestandsbebauung im allgemeinen 

Wohngebiet (Mehrgenerationenhaus) erfüllen. 

Anfallendes Oberflächenwasser auf den neuen Verkehrsflächen zwischen dem 

landwirtschaftlichen Unterstand und der nördlichen Grundstücksgrenze von Flur-

stück 61/8 wird in die Bankettflächen geleitet und versickert. Südlich des Geltungs-

bereiches verläuft eine Grabenmulde, welche die anfallenden Oberflächenwässer 

in östliche Richtung in den Vorfluter „Schwennigke“ einleitet.  

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen nachgeordneter Planungs- und Ge-

nehmigungsebenen die Genehmigung zur Einleitung des zusätzlichen Nieder-

schlagswassers zur prüfen ist. 

Bezüglich der bestehenden Erosionsgefahr soll die Grabenmulde mit einer si-

chernden Steinschüttung ausgestattet werden. 

Im Straßenbereich zwischen dem Flurstück 61/8 und der nördlichen Einmündung 

in die Gemeindestraße „Gleinaer Berg“ wird zur Ableitung der Oberflächenwässer 

ein neuer Regenwasserkanal errichtet, welcher bis zur vorhandenen Ortsentwäs-

serung („Gleinaer Berg“) führt.  

 

Die Ver- und Entsorgungserweiterung für den westlichen Teil des Plangebietes 

verläuft in den Unterflurbereichen der Erschließungszuwegung vom „Gleinaer 

Berg“ (Tröglitz West) bis zur Grundstücksgrenze des gewerblichen Landwirt-

schaftsbetriebes. Darin verlaufen ein Regenwasserkanal, eine Trinkwasser-, Tele-

kom-, Erdgasanschlussleitung und Straßenbeleuchtung, die an den Leitungsbe-

stand in der Gleinaer Straße angeschlossen werden sollen. 

 

2.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft soll der Bebauungsplan seinen Beitrag zu fol-

genden Grundsätzen der Bauleitplanung leisten: 

 zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen ge-

mäß § 1 Abs. (5) Satz 2 BauGB 

 die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 

der Landespflege nach § 1 Abs. (6) Nr. 7 BauGB 

 der sparsame und schonende Umgang mit Grund und Boden sowie die 

Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß gemäß  

§ 1a Abs. (2) BauGB (Bodenschutzklausel) 

 die Berücksichtigung der Darstellungen von Landschaftsplänen nach  

§ 1 Abs. (6) Nr. 7g BauGB 

 

Die Pflanzbindung PFB 1 – Baumgruppe dient dem Erhalt und der Sicherung der 

vorhandenen Biotopstrukturen, welche aus überwiegend heimischen, standortge-

rechten Baumarten (Bezeichnung nach Biotopcode des Bewertungsmodelles des 

Landes Sachsen-Anhalt HEC) bestehen. Im Urplan (Satzungsbeschluss 

01.03.2018) ist für insgesamt drei Flächen die Erhaltung der vorhandenen Biotop-

strukturen vorgesehen. Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 

„Burtschützer Straße“ erfolgt die Streichung einer der mit PFB 1 bezeichneten Er-
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haltungsflächen. Begründet wird dies mit dem aktualisierten Nutzungskonzept für 

den gesamten Standort, wonach diesem Bereich eine Funktion der inneren Bauflä-

chenerschließung zukommt. Im Rahmen der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz zur 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ wurde dies entspre-

chend berücksichtigt.  

 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gem. § 13 Abs. (1) Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG) in Bezug auf § 1a Abs. (3) BauGB auszugleichen. 

 

Die textlichen Festsetzungen zum Urplan (Satzungsbeschluss 01.03.2018) enthal-

ten eine externe Kompensationsmaßnahme, deren Umsetzung nicht mehr möglich 

ist, da sich auf den Flächen bereits andere Entwicklungen vollzogen haben. Um 

den Eingriff aus dem Urplan auszugleichen, sind Kompensationsmaßnahmen not-

wendig. Das entsprechende Defizit von - 13.993 Biotopwertpunkten aus dem Ur-

plan wird in die Eingriffs- /Ausgleichsbilanz der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 6 „Burtschützer Straße“ eingestellt. 

 

Zur Sicherstellung der Durchführung einer vollumfänglichen Kompensation ist die 

bestehende textliche Festsetzung zum externen Ausgleich 9.2 im Rahmen der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ zu ändern. Dies ist 

notwendig, da der erforderliche Ausgleich nicht innerhalb des Plangebietes leistbar 

ist. Vor Satzungsbeschluss über die Planung ist dies vertraglich zu sichern. 

Für den Ausgleich der Eingriffe im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 6 „Burtschützer Straße“ sowie des bestehenden Defizites aus der Aufstellung 

des Urplanes (Satzungsbeschluss 01.03.2018) wird auf einer südlich des Gel-

tungsbereichs befindlichen Fläche von 6.200 m² (Flurstücke 97, 99, Flur 5, Gemar-

kung Tröglitz) ein Mischbestand Laubholz aus überwiegend heimischen Arten (Bio-

topcode: XQX) mit einer Wertigkeit von 10 Biotopwertpunkten pro m² gemäß Be-

wertungsmodell des Landes Sachsen-Anhalt angelegt und auf Dauer gesichert. 

Diese externe Kompensationsmaßnahme findet im Rahmen einer großflächigeren 

Anpflanzung statt (siehe Grafik unten), deren über den Kompensationsbedarf hin-

ausgehend erzielten Biotopwertpunkte auf einem Ökokonto gutgeschrieben wer-

den sollen. Anhand folgender Karte kann die Kompensationsmaßnahme räumlich 

eingeordnet werden (ein größerer Kartenausschnitt zur räumlichen Einordnung 

befindet sich im Anhang 3). Aktuell wird die Fläche ackerbaulich genutzt. Mit der 

Maßnahme wird auch der Erosion vorgebeugt.  
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In Bezug auf die Durchführung der Pflanzung der externen Kompensationsmaß-

nahme wird darauf hingewiesen, dass hierbei ein Mindestabstand von ca. 10 Me-

tern zu den bereits vorhandenen Obstbaumpflanzungen auf den Flurstücken 97 

und 99, Flur 5, Gemarkung Tröglitz einzuhalten ist. Dieser ist erforderlich, damit die 

Obstbaumreihen sich dem Ziel entsprechend entwickeln können und durch die 

Kompensationspflanzungen nicht beeinträchtigt werden. 

 

Mit dieser externen Ausgleichsmaßnahme wird der Eingriff durch die 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ sowie das vorhandene Defizit 

aus der Aufstellung des Urplanes (Satzungsbeschluss vom 01.03.2018) vollum-

fänglich kompensiert. Die konkrete Berechnung hierzu ist der Eingriffs-/ Aus-

gleichsbilanzierung im Anhang 1 zu dieser Begründung zu entnehmen. Die Aus-

gleichsmaßnahmen, welche außerhalb des Geltungsbereiches erfolgen, sind durch 

einen städtebaulichen Vertrag vor dem Satzungsbeschluss über die 1. Änderung 

des Bebauungsplanes zu sichern. 

Die Flächen befinden sich im Eigentum des Antragsstellers der Bauleitplanungs-

verfahren zum 1. Änderungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ und der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elster-

aue.  

 

2.9 Grünflächen 

Der Urplan (Satzungsbeschluss vom 01.03.2019) beinhaltet die Festsetzung der 

privaten Grünfläche 1 mit der Zweckbestimmung „Aufenthalt und Parkanlage“ in 

direkter Nachbarschaft zu den bestehenden Wohngebäuden und dem künftigen 

Mehrgenerationenhaus. Im Rahmen der 1. Planänderung erfolgt die Einbeziehung 

des überwiegenden Flächenanteils der Grünfläche 1 in das Allgemeine Wohnge-

biet (WA 1). Dies erfolgt unter Aufrechterhaltung der Festsetzungen zum Pflanzge-

bot (PFG 1) und zur Pflanzbindung (PFB 1), um weiterhin dem Nutzungskonzept 

für den Standort des Mehrgenerationenhauses zu entsprechen. Die entsprechende 
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Fläche ist durch eine Änderung von Flurstücksnummern im Kataster zugehörig 

zum Flurstück Nr. 378, welches auch die baulichen Hauptanlagen des Mehrgene-

rationenhauses enthält. Es ist demnach ein direkter Nutzungszusammenhang ge-

geben. Nutzungsziel für diesen Bereich ist nach wie vor die Herstellung und Pflege 

einer naturnahen Aufenthalts- und Parkanlage. Die Sicherung dieses Entwick-

lungszieles wird im Rahmen der bestehenden Festsetzungen zum Pflanzgebot und 

zur Pflanzbindung gesichert.  

Die übrige Teilfläche wird weiterhin als Grünfläche 1 fortgeführt. Entwicklungs- und 

Nutzungsziele bleiben erhalten. 

 

2.10 Abgrabungen und Aufschüttungen 

Abgrabungen und Aufschüttungen sind im gesamten Geltungsbereich der 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ zulässig, wenn Sie dem 

Nutzungszweck der jeweiligen Flächenfestsetzung zu- und untergeordnet sind und 

der landschaftlichen Einbindung dienen. Die Höhe der Abgrabungen und Aufschüt-

tungen darf dabei maximal 3,00 m gegenüber der natürlichen Geländeoberfläche 

betragen. 

 

Durch eine maximale Abgrabung oder Aufschüttung von 3,00 m gegenüber der 

natürlichen Geländeoberfläche kann die bestehende Topografie an die techni-

schen Bedürfnisse der Bebaubarkeit angepasst und in das Landschaftsbild inte-

griert werden. 

 

Grundsätzlich ist die Zulässigkeit von Aufschüttungen und Abgrabungen außerhalb 

eines technischen Bauwerkes mit der zuständigen unteren Bodenschutzbehörde 

abzustimmen.  

Alle Abgrabungen und Aufschüttungen sind so zu konzipieren und auszuführen, 

dass es dadurch nicht zur Herausbildung schädlicher Bodenveränderungen, hier 

insbesondere durch Vernässung des Bodens auf dem Plangrundstück aber auch 

auf Nachbarflächen kommt (siehe § 8 BBodSchV i.V.m. Anhang 4 der Verord-

nung). 

 

2.11 Flächenbilanz 

Die Flächenbilanz für die im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. 6 „Burtschützer Straße“ gliedert sich wie folgt: 

 

Wohngebietsnutzung     7.875 m² 

Sondergebietsnutzung     5.504 m² 

Verkehrsfläche      2.341 m² 

Grünflächen      2.057 m² 

SUMME    17.777 m² 
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3. Umweltbericht 

3.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 

3.1.1 Übergeordnete Ziele des Umweltschutzes 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen soll gemäß § 1 Abs. (5) BauGB eine nach-

haltige städtebauliche Entwicklung gesichert werden, die die sozialen, wirtschaftli-

chen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 

künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der 

Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. Es soll dazu 

beigetragen werden, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli-

chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Ebenso soll der allgemei-

ne Klimaschutz sowie das städtebauliche Orts- und Landschaftsbild baukulturell 

gepflegt und entwickelt werden. 

 

Entsprechend § 2 Abs. (4) BauGB haben Gemeinden im Rahmen von Bauleitplan-

verfahren eine Umweltprüfung für die Belange des Umweltschutzes nach § (1) 

Abs. (6) Nr. 7 und § 1a BauGB durchzuführen. Für die Umweltprüfung ist bei je-

dem Bauleitplan festzulegen, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Er-

mittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist. Darüber hinaus sind 

vorliegende Landschaftspläne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. (6) Nr. 7 Buch-

stabe g BauGB bei der Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltprüfung 

heranzuziehen. 

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissenstand 

und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungs-

grad des Bauleitplanes in angemessener Weise verlangt werden kann. Das Er-

gebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

 

Für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschüt-

zer Straße“ ist der Begründung ein Umweltbericht beigefügt. Gemäß § 2a BauGB 

sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen 

Auswirkungen des Bauleitplanes und in dem Umweltbericht nach Anlage 1 des 

Baugesetzbuches die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. (4) BauGB er-

mittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Der Umweltbe-

richt bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 

 

Umweltrelevante Aussagen zum Plangebiet sind in folgenden übergeordneten 

Planungen enthalten: 

 Landesentwicklungsplan (LEP) des Landes Sachsen- Anhalt, 

 Regionaler Entwicklungsplan (REP), 

 Landschaftsplan für die Gemeinde Elsteraue. 

 

3.2 Bestimmung des Prüfungsumfanges (Scoping) 

Parallel zur Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. (1) BauGB wurden die Behör-

den zur Äußerung über den erforderlichen Umfang und Detailierungsgrad der Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. (4) BauGB aufgefordert.  
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Die Gemeinde Elsteraue legt auch aufgrund dieser Hinweise für die vorliegende 

Bauleitplanung fest, in welchem Umfang und Detailierungsgrad die Ermittlungen 

der Belange für die Abwägung erforderlich sind. 

 

3.2.1 Planungsziele 

Die Planungsziele der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ werden unter Punkt 1.9 „Städtebauliches Konzept/Planungsziele“ dieser 

Begründung dargestellt und hier kurz zusammengefasst. 

 

Damit die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ nach 

Vollzug des Bauleitplanverfahrens auch mit veränderten Rahmenbedingungen 

korrespondiert, ergeben sich folgende Schwerpunkte, welchen der Bebauungsplan 

zukünftig gerecht werden muss: 

 Herstellen städtebaulichen Ordnung im südlichen Teil der Ortslage Trög-

litz; 

 planungsrechtliche Sicherung von erforderlichen Neben- und Erschlie-

ßungsanlagen für den Betrieb eines Mehrgenerationenhauses sowie des 

gewerblichen Landwirtschaftsbetriebes; 

 hohe Wohnstandortqualität und konfliktfreie Allokation der gewerblichen 

Landwirtschaftsnutzung in der Nachbarschaft; 

 Nachhaltigkeit sowie Beachtung von Umweltaspekten. 

 

3.2.2 Standorte, Art und Umfang der geplanten Vorhaben 

Die vorliegende verbindliche Bauleitplanung setzt folgende bauliche und umweltre-

levante Entwicklungen innerhalb des gesamten Geltungsbereiches als zulässig 

fest: 

 

STANDORT 
UMFANG  

FLÄCHE IN M² 
VERSIEGELUNG 

REAL VERSIEGEL-

BARE FLÄCHE IN M² 

Allgemeines Wohngebiet 7.875 0,4 3.150 

Sonstiges Sondergebiet 5.504 0,4 2.202 

Verkehrsfläche versiegelt  2.341  2.341 

Grünflächen 2.057  0 

SUMME 17.777  7.693 

 

Die real versiegelbaren Flächen nach Abschluss der Maßnahmen betragen 7.693 

m² auf einer Gesamteingriffsfläche von 17.777 m². Damit ergeben sich prozentual 
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eine Versiegelung von ca. 43 % und eine unversiegelte Fläche von rund 57 % im 

gesamten Geltungsbereich.  

Zu bemerken ist hierbei der Anteil der bereits versiegelten Fläche im gesamten 

Geltungsbereich in Höhe von ca. 2.090 m² (Bestandsbebauung). Es bleibt somit 

eine durch die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“ real 

versiegelbare Fläche in Höhe von 3.262 m² (Allgemeines Wohngebiet, Sonstiges 

Sondergebiet, abzüglich Bestandsbebauung) im gesamten Geltungsbereich. 

Die rein durch die Erweiterung des Geltungsbereiches in der 1. Änderung des Be-

bauungsplanes entstehenden Versiegelungsmöglichkeiten für Gebäude und Ver-

kehrsflächen belaufen sich auf 1.393m² und beinhalten die folgenden Flächen: 

 neuer Teilbereich des allgemeinen Wohngebietes (WA1 mit GRZ 0,4) auf 

ca. 824 m² sowie  

 die ergänzten, voll versiegelbaren Verkehrsflächen im südlichen Geltungs-

bereich auf ca. 568 m².  

 

Durch die Planänderung werden Grünflächenanteile in das Allgemeine Wohngebiet 

(WA 1) einbezogen. Hierbei handelt es sich um die Flächen des Pflanzgebotes 

(PFG 1) und der Pflanzbindung (PFB 1). Es wird darauf hingewiesen, dass hier 

weiterhin das Nutzungsziel als begrünte Aufenthalts- und Parkfläche besteht und 

die Versiegelbarkeit nur eingeschränkt möglich ist.  

 

3.3 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

3.3.1 Umweltschutzziele in Fachgesetzen und Fachplänen 

Die in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes sind darzustellen. Die Beschreibung, wie diese Ziele und die Um-

weltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, erfolgt nach der Bewertung 

der Umweltauswirkungen, der Darstellung möglicher Ausgleichsmaßnahmen und 

nach der Abwägung. Einschlägige Fachgesetze sind  

- Bundesnaturschutzgesetz [seit Novelle vom 01.03.2010 unmittelbare Wir-

kung]  

- Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) 

- Bodenschutzgesetz (BBodSchG).  

 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung normiert keine Umweltquali-

tätsziele, sondern schreibt die Durchführung von Umweltprüfungen bei bestimmten 

Vorhaben vor. 

 

Das Bundesnaturschutzgesetz wirkt in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 

zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und 

zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften vom 29.07.2009 [BGBl I S. 2542], in 

Kraft getreten am 01.03.2010, für die Bebauungsplanänderung unmittelbar.  

Folgende Ziele werden benannt: 

- naturnah geprägte Räume haben einen Eigenwert, sie sollen in ihrem Be-

stand geschützt, gepflegt, entwickelt und soweit erforderlich wiederherge-

stellt werden, 

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit sowie die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit des Naturhaushaltes soll in ihrem Umfang erhalten bleiben, 
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- die Tier- und Pflanzenwelt soll in ihren Lebensräumen nicht beeinträchtigt 

werden. 

 

Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 

von Altlasten vom 17. März 1998 - Bundesbodenschutzgesetz BBodSchG - gibt 

folgende umweltrelevanten Ziele vor: 

- Bodenfunktionen sollen gesichert oder wiederhergestellt werden, 

- schädliche Bodenveränderungen sollen abgewehrt werden, 

- Altlasten und aus ihnen resultierende Gewässerverunreinigungen sollen 

saniert werden, 

- bei Eingriffen in den Boden soll die Beeinträchtigung der natürlichen Bo-

denfunktionen und des Zeugniswertes des Bodenaufbaues so weit als 

möglich vermieden werden. 

 

3.3.2 Schutzobjekte gemäß Naturschutzgesetz (BNatSchG) 

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert bestimmte Schutzkategorien. Diese sind, 

sofern sie im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burt-

schützer Straße“ auftreten, als Ziel des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 

 

Das BNatSchG definiert folgende Schutzkategorien  

§ 23 Naturschutzgebiete 

§ 24 Nationalparke, Nationale Naturmonumente 

§ 25 Biosphärenreservate 

§ 26 Landschaftsschutzgebiete 

§ 27 Naturparke 

§ 28 Naturdenkmäler 

§ 29 Geschützte Landschaftsbestandteile 

§ 30 Gesetzlich geschützte Biotope 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 

„Burtschützer Straße“ treten keine der genannten Schutzkategorien auf. Die im 

weiteren Umfeld liegenden Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechtes wer-

den nachfolgend dargestellt. 

 

3.3.3 Naturschutzgebiet gemäß § 23 BNatSchG 

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich kein Naturschutzgebiet. Das 

nächstgelegene Naturschutzgebiet befindet sich in ca. 15 km Entfernung (östlich) 

des Geltungsbereichs der Planänderung. Aufgrund dieser hohen Entfernung kann 

davon ausgegangen werden, dass auch nach Vollzug der 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ gem. § 23 BNatSchG kein Naturschutzge-

biet nachteilig betroffen ist. 

 

3.3.4 Landschaftsschutzgebiet gemäß § 26 BNatSchG 

Der Geltungsbereich berührt kein Landschaftsschutzgebiet. Die nächstgelegenen 

LSG „Elsteraue“ (STLSG0042BLK) und LSG „Kuhndorftal“ (STLSG0046BLK) be-

finden sich ca. 1,5 km nordöstlich (beginnend am nördlichen Ortsrand von Zeitz) 

bzw. ca. 2,5 km südlich (beginnend am südlichen Ortsrand von Zeitz). Aufgrund 

dieser Entfernungen kann davon ausgegangen werden, dass auch nach Vollzug 
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der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ gem. § 26 

BNatSchG die Landschaftsschutzgebiete nicht nachteilig betroffen sind. 

 

3.3.5 Nationalpark gemäß § 24 BNatSchG, Biosphärenreservat gemäß  

§ 25 BNatSchG, Naturpark gemäß § 27 BNatSchG 

Nationalparks, Biosphärenreservate oder Naturparks gemäß BNatSchG sind im 

Geltungsbereich und seiner weiteren Umgebung nicht ausgewiesen. Somit kann 

durch die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Burtschützer Straße“ auch kei-

ne Beeinträchtigung der vorgenannten Schutzkategorien erfolgen. 

 

3.3.6 Naturdenkmäler gemäß § 28 BNatSchG 

Im Geltungsbereich der 1. Änderung Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

treten keine Naturdenkmale und Flächennaturdenkmale auf.  

Die nächstgelegenen Naturdenkmäler gemäß § BNatSchG sind: 

 Flächennaturdenkmal ND 0216BLK „Quellgebiet Burtschütz“ in ca. 16 m Ent-

fernung zum Geltungsbereich; 

 geschützter Park STGP_0024BLK „Streuobstwiesen um Kloster Posa in ca. 

1,6 km Entfernung zum Geltungsbereich; 

 Flächennaturdenkmal STFND0113BLK „Förstersee bei Rehmsdorf in ca. 4 km 

Entfernung zum Geltungsbereich;  

 Flächennaturdenkmal STNDF0002WSF „Irene“ in ca. 12 km Entfernung zum 

Geltungsbereich. 

Aufgrund der Lage außerhalb des Geltungsbereiches und der Distanzen kann da-

von ausgegangen werden, dass auch nach Vollzug der 1. Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ gem. § 28 BNatSchG Naturdenkmäler 

nicht nachteilig betroffen sind.  

 

3.3.7 Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ weist keine geschützten Landschaftsbestandteile auf. 

 

3.3.8 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ weist keine geschützten Biotope auf. 

 

3.3.9 Natura 2000 

Im Netz „Natura 2000“ werden kohärente besondere Schutzgebiete zusammenge-

fasst. Dieses Netz wird innerhalb der EU entwickelt. Es hat den länderübergreifen-

den Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer 

natürlichen Lebensräume zum Ziel. Im Einzelnen betrifft dies FFH- (Richtlinie 

92/43/EWG) und SPA- (Special Protection Areas – 79/409/EWG-

Vogelschutzrichtlinie) Gebiete. 

Das nächste FFH-Gebiet „Weiße Elster nordöstlich Zeitz“ (FFH0155LSA) befindet 

sich ca. 4 km entfernt vom Plangebiet. Auswirkungen durch die Planung auf das 

Flora-Fauna-Habitat sind nicht zu erwarten. 
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Im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ sind keine der genannten Schutzgebiete vorhanden. 

 

3.4 Grundlagen 

3.4.1 Allgemeines 

Laut der naturräumlichen Gliederung Deutschlands befindet sich die Gemeinde 

Elsteraue auf dem zentralen Teil der Lützen – Hohenmölsener Platte. Diese ist 

gekennzeichnet durch eine weithin flachwellige bis ebene Landschaft, einen etwas 

niedrigeren nördlichen und einen etwas höheren südlichen Teil. Im Vergleich do-

minieren im nördlichen Teil die trockeneren Braunschwarzerden, wohingegen der 

südliche Teil durch feuchtere Schwarzstaugleye charakterisiert wird. Der Boden ist 

im Bodenatlas Sachsen - Anhalts bezüglich des Ertragspotentials als „sehr hoch“ 

(Bodenwertzahl 81 – 100) eingestuft und ist als sehr fruchtbar und geeignet für 

Landwirtschaft anzusehen.  

Ähnlich der gesamten Tieflandsbucht Halle-Leipzig überlagern großflächig tertiäre 

braunkohleführende Sedimentfolgen die Schicht des Buntsandsteins. Geprägt ist 

der Naturraum durch aktive Tagebaue, Tagebaufolgelandschaften und als eine 

nahezu waldfreie und gehölzarme Ackerlandschaft. Weite Ackerlandflächen, mit 

einem Anteil von 86% der Gesamtfläche der Lützen – Hohenmölsener Platte, ma-

chen die Region zu einer der am stärksten durch Ackerlandflächen geprägten Re-

gionen Sachsen – Anhalts.  

 

3.4.2 Lage im Raum 

Das Untersuchungsgebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burt-

schützer Straße“ liegt südlich am Ortsrand der Ortschaft Tröglitz. Südlich und west-

lich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an.  

Der LEP LSA stellt für den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ folgende Ziele der Raumordnung dar: Der Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ liegt im Bereich 

des durch den LEP LSA dargestellten Grundsatzes 122 Vorbehaltsgebiet für die 

Landwirtschaft 11 – Gebiet um Zeitz. 

Nördlich und östlich schließt sich bestehende Wohnbebauung an.  

 

3.4.3 Potenziell natürliche Vegetation 

Für die potenziell natürliche Vegetation des Planungsraumes kann von geschlos-

senen Waldbeständen ausgegangen werden. Dieser ist im Planungsgebiet und 

seinem Umfeld nicht mehr vorhanden. 

Die beherrschende Vegetation wäre ein subkontinental getönter Laubmischwald, in 

dem Linden, Traubeneichen und Hainbuchen dominierten. Pflanzensoziologisch 

wären diese Verbände dem Tilio-Carpinetum bzw. dem Tilio-Quercetum zuzuord-

nen. Bezüglich dieser Wälder bleibt festzustellen, dass sie wegen der hohen Bo-

denfruchtbarkeit der Standorte fast vollständig gerodet und in Ackerland bzw. Bau-

landflächen überführt sind. 

Eine natürliche Vegetation konnte sich infolge der genannten Nutzung nicht entwi-

ckeln. Innerhalb des Untersuchungsgebietes kam es im Zuge der anthropogenen 

Nutzung zu keiner standorttypischen Entwicklung der Flora. 
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3.5 Bestandsaufnahme und Bewertung der Auswirkungen auf die 

Schutzgüter 

In Bezug auf die Anforderungen an einen Umweltbericht im Rahmen der verbindli-

chen Bauleitplanung und der notwendigen Tiefe der Untersuchungen wurden die 

einzelnen Schutzgüter nach folgender Methodik ausgewertet: 

 

 Ausgewertete Unterla-

gen 
Inhalte 

Boden 

Auswertung von Bo-

den- und topografi-

schen Karten  

Ermittlung der Bodeneigenschaften und 

Funktionen 

Oberflächen-

wasser/ 

Grundwasser 

eigene Erhebungen 

 

Bedeutung und Empfindlichkeit der 

Wasser- und Grundwasservorkommen 

Klima/Luft eigene Vorortanalysen 

Beurteilung des Einflusses der Maß-

nahme auf das Lokalklima; 

Beurteilung des Einflusses der Maß-

nahme in Bezug auf das Mikroklima 

Fläche eigene Vorortanalysen 

Flächenverbrauch,  

Inanspruchnahme neuer Flächen,  

Umwandlung von Landwirtschaftsfläche 

in Bauland 

Flora und 

Fauna 

eigene Vororterhebun-

gen zu Biotopen, Flo-

ra, Fauna 

Ermittlung und Bewertung des Artenin-

ventars in Bezug auf die räumlichen und 

ökologischen Zusammenhänge 

Landschafts-

bild 
eigene Erhebungen 

Erfassung und Bewertung des Land-

schaftsbildes des UG und seiner Umge-

bung sowie Darstellung vorhandener 

Vorbelastungen  

Mensch eigene Erhebungen 

Lärmbelästigungen der Bevölkerung 

durch Überlagerungen, Beeinträchtigun-

gen der Erholungsfunktion 

Kultur- und 

Sachgüter 
eigene Erhebungen 

Beeinträchtigung von Kultur- und Sach-

gütern durch die Baumaßnahme 

 

3.5.1 Boden 

Der Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“ in der Fassung der 1. Änderung 

liegt in der Bodenregion Löss-Berglandschaften, die den südlichen Burgenland-

kreis prägen.  
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Der Boden besitzt eine hohe Ackerzahl (50-100) und wird somit als sehr fruchtbar 

eingestuft. Die Flächen besitzen daher einen hohen landwirtschaftlichen Wert und 

werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Charakteristisch für diese Boden-

form sind lehmhaltige Böden, in denen Schluff- und Tonanteile vorhanden sind. 

 

Das Schutzgut Boden wird in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. (4) BauGB von den 

Formulierungen des Bundesbodenschutzgesetzes vom 12.07.1999 bestimmt. 

Bodenmaterial ist gemäß § 2 Nr. 1 BBodSchG Material aus Böden und deren Aus-

gangssubstraten einschließlich Mutterboden, das im Zusammenhang mit Baumaß-

nahmen oder anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben, abgescho-

ben oder behandelt wird.  

Das Schutzgut Boden ist durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burt-

schützer Straße“ nicht erheblich betroffen, da nur ein verhältnismäßig geringer Teil 

an Neuversiegelungsmöglichkeit planungsrechtlich gesichert wird. Dies beinhaltet 

ausschließlich die im Rahmen der Planänderung mit einbezogenen Flächen und 

führt zu einer planungsrechtlich möglichen Neuversiegelung von ca. 1.400 m². Bei 

den im Rahmen der Planänderung überplanten Bereichen handelt es sich um be-

reits stark anthropogen geprägte Böden. Es werden keine landwirtschaftlichen 

Ackerböden überplant. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass das Schutzgut Boden durch die 1. 

Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Burtschützer Straße“ insgesamt nicht erheb-

lich nachteilig betroffen ist. 

 

3.5.2 Oberflächenwasser / Grundwasser  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ in der Fas-

sung der 1. Änderung liegen keine Gewässer I. oder II. Ordnung und keine was-

serwirtschaftlichen Anlagen. 

Das nächstgelegene Gewässer ist der Bach „Schwennigke“ in etwa 100 m Entfer-

nung. Durch die Erneuerung der Verkehrsflächen im westlichen Geltungsbereich 

sind geeignete Maßnahmen zur Niederschlagswasserentsorgung zu treffen. 

 

Im näheren Umkreis treten, nur örtlich verbreitet die quartären Grundwasserleiter 

GWL 1.6 und 1.8 auf. Die tertiären Grundwasserleiter GWL 5 und GWL 6 sind 

gemäß dem geologischen Profil im gesamten Untersuchungsgebiet vorhanden.  

Die quartären und tertiären Grundwasserleiter sind überwiegend durch sehr 

schwach durchlässige Schichten (Ton) voneinander in einzelne Grundwasser-

stockwerke getrennt.  

 

Das Schutzgut Oberflächenwasser in Form von Fließgewässern I. oder II. Ordnung 

sowie Standgewässern ist nicht von der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 

„Burtschützer Straße“ betroffen. Der Bach „Schwennigke“ wird aufgrund der Ent-

fernung zum Geltungsbereich durch die Planung nicht beeinträchtigt. Die vorlie-

gende Planänderung beinhaltet keine Planaussagen, welche die Ableitung sämtli-

cher anfallender Niederschlagswässer beeinträchtigen.  

Das Schutzgut Grundwasser ist aufgrund der geringen Grundwasserneubildungs-

rate in der hiesigen Region nur gering anfällig gegen Verschmutzung. Zudem kann 

von einem nur sehr geringen Einfluss aufgrund des geringen Grades der Neuver-

siegelung ausgegangen werden. 
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3.5.3 Klima / Luft 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Grenzbereich vom atlantischen zum kontinenta-

len Klimagebiet südlich des mitteldeutschen Trockengebietes im Bereich des ost-

deutschen Binnenlandklimas in der gemäßigten Klimazone. Dies bedingt ein deut-

lich subkontinental getöntes Klimagebiet. Dieser subkontinentale Charakter wird 

geprägt durch relativ geringe Niederschläge und ein ausgesprochenes Som-

mermaximum derselben. Die mittleren Jahressummen der Niederschläge schwan-

ken zwischen 580 und 650 mm. 

 

Die Jahresmittel der Lufttemperatur liegen bei 8,5° - 9,0° C im Untersuchungsge-

biet. Die mittlere Juli-Temperatur liegt bei 18° C, das Januar-Mittel bei 0° C. 

 

Das Untersuchungsbiet ist durch den Klimatoptyp Ackerfläche geprägt. 

 

Für das lokale Klima sind die Kaltluftentstehungsgebiete und – bahnen von Bedeu-

tung. Kaltluft entsteht hauptsächlich auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und sinkt 

in Anpassung an die topografischen Verhältnisse in Täler.  

Insofern ist das lokale Kleinklima durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

6 „Burtschützer Straße“ nicht betroffen. Aufgrund der Lage im Raum und in weiten 

Teilen bereits vorhandener Bebauung findet keine Beeinträchtigung statt.  

Die Hauptluftzufuhr in den Ortskern von Tröglitz erfolgt auf Grund der Hauptwind-

richtung in Richtung Osten bzw. Nordosten.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben keine nachteiligen 

Auswirkungen hinsichtlich der Luftqualität entstehen.  

 

3.5.4 Fläche 

Der Geltungsbereich der Planung erstreckt sich über eine Fläche von ca. 1,78 ha, 

auf welcher sich bestehende Wohngebäude als Teil des Ortskerns von Burtschütz, 

Scherrasenflächen und weitere Gebäude landwirtschaftlicher Nutzung befinden. 

Die Fläche grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen, Grünflächen und Siedlungs-

flächen. Als wesentlich für die Betrachtung beim Schutzgut Fläche sind die im 

Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ neu 

einbezogenen Flächen im nördlichen sowie im südlichen Plangebiet. Beide Flä-

chen werden bereits stark anthropogen genutzt und sind zu Teilen bebaut. 

 

Da die hier relevanten Flächen der Planung hauptsächlich bereits über aktive Nut-

zungen verfügen, werden durch die Planung keine zusätzlichen Flächen in An-

spruch genommen. Es werden keine landwirtschaftlich genutzten Flächen in Bau-

land umgewandelt. Die Planung dient der planungsrechtlichen Fassung der beste-

henden und aktiven Nutzungen (Wendemöglichkeit südliches Plangebiet) und der 

baulichen Umsetzung von für den Betrieb des Mehrgenerationenhauses notwendi-

gen Nebenanlagen (ergänzter Teilbereich des WA 1).  

Es kann davon ausgegangen werden, dass das Schutzgut Fläche durch Die Pla-

nung insgesamt nicht erheblich nachteilig betroffen ist. 

 

3.5.5 Flora / Fauna  

Für die Betrachtung der Schutzgüter Flora und Fauna im Rahmen der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ sind die durch die Planung mit 

in den Geltungsbereich einbezogenen Flächen relevant. 
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Der im nördlichen Plangebiet ergänzte Teilbereich des WA 1 ist bestimmt durch 

private Nutzgärten und einige darin befindliche kleinere bauliche Anlagen. Er wird 

östlich begrenzt durch ortstypische Gebäude des Burtschützer Ortskerns, westlich 

durch die neue Erschließungsstraße.  

Die Fläche im südlichen Plangebiet wird bereits als Wendeanlage für größere 

Nutzfahrzeuge genutzt und befindet sich südlich des gewerblichen Landwirt-

schaftsbetriebes. 

 

Typische Vertreter des ländlich, anthropogen geprägten Bereichs sind Singvögel, 

wie beispielsweise Amseln (Turdus merula), Meisen (Peridae), Haussperlinge 

(Passer domesticus), Tauben (Columbidae), etc., also fast ausschließlich Vertreter 

der Avifauna. Diese Vertreter benötigen keine vielfältigen, kleinräumigen oder ex-

tensiv genutzten Habitatstrukturen und sind sehr anpassungsfreudig. 

Da der Geltungsbereich bereits vor Aufstellung des Bebauungsplanes und somit 

auch vor dessen 1. Änderung stark anthropogen geprägt ist und bereits eine hohe 

Bebauungsdichte aufweist, sind im Untersuchungsgebiet keine Arten, welche hohe 

Ansprüche an ihre Habitatstrukturen voraussetzen, zu erwarten. 

Weiterhin führt das vollständige Fehlen von Alt- und Starkholz nicht nur im Unter-

suchungsgebiet, sondern auch weit darüber hinaus zu Biotopverlusten für Arten 

wie Fledermäuse, Eremiten und Greifvögel, da sie in diesem Landschaftsraum 

keine Brut und Rastplätze vorfinden. Alle im Gebiet anzutreffenden Arten dieser 

Artengruppen finden hier keine guten Bedingungen. 

Höhlen- und Halbhöhlenbrüter konnten weder in bzw. an Bestandsgebäuden, noch 

im restlichen Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. 

 

Im Rahmen der Aufstellung des Urplanes (Satzungsbeschluss 01.03.2018) fand 

eine ausführliche Bewertung der Biotopausstattung des entsprechenden Plange-

bietes statt. Die zur 1. Änderung des Bebauungsplanes neu einbezogenen Flächen 

unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Biotopausstattung hiervon nicht. Aus diesem 

Grund bleibt die folgende zusammenfassende Bewertung des ökologischen Po-

tenzials bestehen: 

 

Natürlichkeit künstlich 

Art- und Biotoppotenzial 
Artenarm, keine Kleinstbiotope, strukturarm 

(Monostruktur) 

Schutzwürdigkeit/Seltenheit 

keine seltenen Arten oder Gesellschaften vor-

handen, keine Arten der RL LSA und der FFH-

Richtlinie 

Gefährdungsgrad/ 

Empfindlichkeit 

gegenüber veränderten Umweltbedingungen 

weitgehend unempfindlich 

Wiederherstellbarkeit 5-20 Jahre 

Kriterium  

Erholungspotenzial  
geringer Erholungswert 

 

Die Auswirkungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ auf das Schutzgut Flora und Fauna sind als gering einzustufen. Dies ist mit 

dem geringwertigen ökologischen Potenzial im Bestand zu begründen. 
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3.5.6 Landschaftsbild  

Allgemein ist das Untersuchungsgebiet in das sächsische Hügelland einzuordnen 

und durch einen Offenlandcharakter mit wenig prägenden Elementen charakteri-

siert. 

Diese Strukturen stellen sich deutlich in Richtung Süden heraus. Die hier betriebe-

ne landwirtschaftliche Nutzung gehört zu den dominierenden Flächennutzungen 

der letzten Jahrhunderte. Vor dieser Zeit bestimmten ausgedehnte Waldflächen 

das Landschaftsbild. 

Im Norden und Osten schließt sich unmittelbar die Bebauung der Ortschaft Tröglitz 

an. Diese ist im direkten Anschluss an das Plangebiet vorrangig durch Wohnnut-

zung und gemischte Nutzung geprägt. 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ hat keine Aus-

wirkungen auf das Umweltschutzgut Landschaftsbild, da hierdurch lediglich Flä-

chen in Anspruch genommen werden, die bereits über eine starke anthropogene 

Prägung verfügen. Auch die Bebaubarkeit wird im Rahmen der Festsetzungen der 

Planung so gestaltet, dass Auswirkungen auf das bestehende Landschaftsbild als 

nicht wahrscheinlich bewertet werden. Durch die Umsetzung der Planung findet 

keine fingerartige Entwicklung in freie Außenbereichsflächen statt.  

 

3.5.7 Mensch  

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind Aspekte wie Gesundheitsvor-

sorge, Wohnqualität, Erholung und Freizeit, Luftschadstoffe, Gerüche, Lichtimmis-

sionen, Lärmimmissionen und Erschütterungen zu berücksichtigen. 

 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ ist nicht 

von einer Erhöhung negativer Einflüsse, wie Gerüche, Luftschadstoffe, Lärmim-

missionen oder Erschütterungen auszugehen. Die durch die Planänderung in den 

Geltungsbereich einbezogenen Flächen durchschneiden keinen Naturraum oder 

beeinflussen diesen negativ. Es kann somit auch nicht von einer Beeinflussung 

individueller Erholungs- oder Freizeitwerte ausgegangen werden. Die Wohnqualität 

für die Ortschaft Tröglitz wird nicht negativ beeinträchtigt. 

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im Rahmen 

der Planänderung gewahrt, da die gewerbliche Landwirtschaftsnutzung weiterhin 

lediglich in kleinem Maßstab zulässig ist und Großbetriebe bzw. emissionsintensi-

ve Betriebe ausgeschlossen sind. 

Es kann somit nicht von negativen nachhaltigen Auswirkungen durch den Bebau-

ungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“ ausgegangen werden. 

 

3.5.8 Kultur- und Sachgüter  

Die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

überplanten Flächen befinden sich teilweise in direkter Nähe zu der überwiegend 

denkmalgeschützten Bausubstanz des Ortskerns von Burtschütz.  

 

Durch die 1. Änderung der Planung erfolgt kein Eingriff in das Schutzgut Kultur- 

und Sachgüter. Im Rahmen der verbindlichen Festsetzungen kann eine Beein-

trächtigung der denkmalgeschützten Bereiche des Ortskerns von Burtschütz aus-

geschlossen werden. 
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3.5.9 Zusammenfassung  

In der nachfolgenden Tabelle werden die Auswirkungen der 1. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ auf die einzelnen Schutzgüter in ihrer 

Betroffenheit innerhalb des Landschaftsraumes bewertet. 

 

Umweltbelange  
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Versiegelung 

Boden 
o o + + o o o o o o 

            

Verlust ökol. 

Bodenfunktion 
o o + + o o o o o o 

            

technische 

Überprägung 
o o + + o o o o o o 

            

Verlust 

Klimaausgleichs-

flächen 

o o o o o o o o o o 

           

Lärm-/Geruchs-

immissionen 
o o o o o o o o o o 

           

Verlust von 

Nahrungs-

habitaten 

o o o o o o o o o o 

                   

Betroffenheit: o gering  + mittel ++ hoch     

 

Auswirkungen ergeben sich durch die vergleichsweise geringe Bodenversiegelung 

und den damit verbundenen Verlust der aktuellen Bodenfunktion. Wie aus der Ta-

belle ersichtlich, entstehen in diesem Bereich die größten Verluste bzw. Beein-

trächtigungen der Schutzgüter. Insbesondere die Oberflächenerneuerung der im 

Rahmen der Planänderung ergänzten Verkehrsflächen im südlichen Plangebiet mit 

kompletter Versiegelung sind hier maßgeblich. Diese durch die 1. Änderung des 

Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“ Eingriffe können im Plangebiet nicht 

vollständig kompensiert werden.  

 

Die Festsetzungen zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ sichern die Kompensation sämtlicher Eingriffe der Planung. Der im Plan-

gebiet nicht leistbare Ausgleich ist außerhalb und möglichst nahe am Plangebiet zu 

realisieren. Da dies vor dem Satzungsbeschluss verbindlich zu sichern ist, kann 

von einer durchaus neutralen Wirkung der Planung auf alle Schutzgüter ausge-

gangen werden. 
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3.6 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

3.6.1 Prognose bei Nichtdurchführung  

Die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

in die Planung einbezogenen Flächen weisen bereits bestehende Versiegelungen 

durch bauliche Anlagen und Wege auf. Aufgrund der Einbeziehung der im nördli-

chen Plangebiet befindlichen Fläche als Teilbereich WA1 des allgemeinen Wohn-

gebietes gilt die vergleichsweise geringe Grundflächenzahl von 0,4 und eröffnet 

somit nur eine sehr geringe Möglichkeit zur weiteren Versiegelung. Hierdurch kön-

nen sich im Zuge der planungsrechtlichen Sicherung der baulichen Anlagen durch 

die Planung nur geringfügige bis keine Auswirkungen auf die o.g. Schutzgüter er-

geben. 

Bei Nichtdurchführung der 1. Änderung des Bebauungsplanes kann davon ausge-

gangen werden, dass sich eventuelle negative Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Mensch sowie Landschaft und Kultur- und Sachgüter ergeben würden. Demnach 

würde keine Entwicklungsvorgabe vorliegen, wodurch die Gefahr einer fortschrei-

tenden ungeordneten städtebaulichen Entwicklung bestehen würde.  

Die im Rahmen der Planänderung einbezogenen Flächen sind notwendig zur Um-

setzung des Nutzungskonzeptes für den Gesamtstandort und somit Voraussetzung 

für eine städtebaulich geordnete und möglichst konfliktarme Entwicklung. 

 

Für einen Großteil der Biotope wird es bei Nichtdurchführung der Planung keine 

erkennbare Änderung geben. Es bleibt weiterhin bei einer artenarmen und anthro-

pogen geprägten Landschaft mit geringwertigen Habitatstrukturen für Fauna und 

Flora.  

 

3.6.2 Durchführung des Vorhabens  

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ setzt sich aus stark anthropogen geprägten Strukturen mit geringem öko-

logischen Wert zusammen. Die im Rahmen der vorliegenden Planänderung neu 

überplanten Flächen sind erforderlich für den Betrieb des Mehrgenerationshauses 

und des gewerblichen Landwirtschaftsbetriebes und unterliegen somit einem ho-

hen Entwicklungsdruck.  

Als anlagenbedingter Eingriff ist die geringe Flächenversiegelung und dadurch der 

Verlust von Bodenfunktionen durch die Anlage von Gebäuden sowie versiegelten 

und teilversiegelten Nebenanlagen zu erwarten, welche allerdings im Rahmen der 

verbindliche Festsetzungen nur in einem sehr geringen Maß ausfallen kann.  

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen von störempfindlichen Tier- und Pflanzenar-

ten durch den Bau und Betrieb von baulichen Anlagen sind für keine Tierart zu 

erwarten. Weitere Verluste bzw. die Beeinträchtigung von Biotopstrukturen als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen erfolgen nicht. Es sind keine Biotope nach § 30 

BNatSchG in Teilen oder im Ganzen betroffen. 

Zudem wird durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer 

Straße“ eine städtebaulich geordnete Entwicklung erreicht und der Gefahr der 

Entwicklung ungeordneter Verhältnisse entgegengewirkt. 
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3.6.3 Prüfung möglicher Verbotstatbestände  

Es ist zu prüfen und zu prognostizieren, ob durch die beschriebenen Eingriffe 

durch Vorhaben des Bauleitplans lokale Populationen (Vogelschutzrichtlinie mit 

populationsbezogenem Ansatz) bzw. Einzelexemplare (FFH-Richtlinie mit Schutz 

einzelner Exemplare) besonders und streng geschützter Tier und Pflanzenarten 

beeinträchtigt werden können. Betrachtet wurden die nachgewiesenen Anhang IV- 

Arten der FFH-Richtlinie und die nachgewiesenen besonders und streng geschütz-

ten Brutvögel der § 44 Abs.5 nach Anhang IV der FFH-RL oder ob europäische 

Vogelarten betroffen sind. 

 

Nachfolgend sind die Verbotstatbestände gemäß Art. 12 FFH- Richtlinie und Artikel 

5 Vogelschutzrichtlinie sowie die Prüfung, ob durch die Vorhaben die Populationen 

im günstigen Erhaltungszustand gehalten werden können bzw. die Verbotstatbe-

stände im Sinne der Ziele der Richtlinien erfüllt sind, gegenübergestellt. 

Die Schädigungs-, bzw. Verbotstatbestände stellen sich wie folgt dar: 

 Schädigung oder Vernichtung, erheblich Störungen (Anhang IV FFH-RL); 

 Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern, Entfernung von Nestern; 

 erhebliche Störung insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit  

(Anhang I VGS-RL); 

 

Nach § 44 BNatSchG ist es verboten: 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- 

oder Zufluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren; 

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Teile oder 

Entwicklungsformen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, aus-

zugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

 wild lebenden Tieren der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-

gelarten an ihren Nist-, Brut-, Wohn-, oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, 

Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören;  

 Standorte wild lebende Pflanzen der streng geschützten Arten durch Aufsu-

chen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen oder 

zu zerstören. 

 

Die vorliegende Erheblichkeitsabschätzung zum Artenschutz soll den Nachweis 

erbringen, ob die o. g. Schädigungs-, bzw. Verbotstatbestände vorliegen. Wenn 

sie vorliegen, sind die Ausnahmen nach § 45 Absatz 7 BNatSchG bzw. die Befrei-

ungsmöglichkeiten zu prüfen und nachzuweisen. 

 

Von dem Vorhaben sind keine Biotoptypen oder Pflanzenarten der Roten – Liste 

Sachsen-Anhalt, der Roten Liste BRD sowie der Liste FFH Anhang IV Arten betrof-

fen. 

 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine streng geschützten Arten des Bundesna-

turschutzgesetzes und des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie in Sachsen-Anhalt 

festgestellt werden. 

 

FFH 

BNatSchG 

Vegetation, 

Pflanzen 

Avifauna 
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3.6.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  

Verursacherpflichten sind in § 13 Abs. (1) BNatSchG geregelt „Der Verursacher 

eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu unterlassen.“ Im Rahmen der Bauleitplanung ist dieser Grundsatz 

zwingend zu beachten. Aus diesem Grund sind geeignete Maßnahmen festzule-

gen, die zu einer Reduzierung der Eingriffsfolgen beitragen. 

 

Landschaftspflegerische 

Maßnahmen 

Begründung 

  Entwicklung von standortgerechten und 

naturnahen Biotopflächen 

Erhalt der Leistungsfähigkeit des Na-

turhaushaltes, Einschränkung der opti-

schen Wirkung baulicher Anlagen, Ver-

besserung der Einbindung in die Land-

schaft 

  Einschränkungen des Flächenbedarfs 

an Baustraßen und Lagerflächen im 

Zuge der Baumaßnahme 

Vermeidung und Minimierung von Ein-

griffen in den Natur- und Wasserhaus-

halt 

  Abschieben des Oberbodens auf erfor-

derlichen Baufläche (DIN 18915), Ver-

wendung des Oberbodens im Bauge-

biet, getrennte Lagerung von Ober- und 

Unterbodenaushub 

Erhalt und Wiederherstellung eines 

standortgerechten Bodengefüges 

 

Aussagen zu den Schutzgütern 

Vermeidungsmaßnahmen 

Die Eingriffe in das Schutzgut Boden durch die vorgesehenen baulichen Anlagen 

und Versiegelung Verkehrsflächen können nicht vermieden werden. 

Minderungsmaßnahmen 

Hier sind insbesondere in der Bauphase negative Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Daher sollen im Bereich der Baustraßen der Oberboden vor dem Baubeginn abge-

schoben werden. Der Boden ist auf dem Grundstück zu belassen und weiter- bzw. 

wiederzuverwenden. Hierbei sind die Bestimmungen des § 12 BBodSchV zu be-

achten. Innerhalb der Bauphase und im Zuge der Ausführung der Baustraßen ist 

ein Minimum an Flächen zu verbauen. 

Weitere Minderungsmaßnahmen: 

 Begrenzung der GRZ von 0,40 sowie die Begrenzung der Gebietsgrößen auf 

das städtebaulich notwendige Maß;  

 

Ausgleich / Ersatz 

 Sicherung unbebauter Grundstücksfläche über die GRZ; 

 externer Ausgleich. 
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Schutzgut  

Boden 
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Vermeidungsmaßnahmen 

Die Eingriffe in das Schutzgut Wasser durch die vorgesehenen baulichen Anlagen 

können nicht vermieden werden. Ein Eingriff in bestehende wasserwirtschaftliche 

Anlagen erfolgt nicht. 

Ausgleich 

Durch eine angestrebte Verwertung des anfallenden Oberflächenwassers zur Ver-

sickerung und Verdunstung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken 

kann ebenso einer Verminderung der Eingriffsschwere in den Bodenwasserhaus-

halt Rechnung getragen werden, da das Niederschlagswasser dem Bodenwasser-

haushalt wieder zugeführt wird. 

Als Ausgleichsmaßnahmen tragen die planungsrechtlich gesicherten Grünstruktu-

ren, durch eine beginnende Bodenbildung mit Horizontausbildung und Bodengefü-

geverbesserung, sowie eine dadurch erfolgende Akkumulation von organischem 

Material dem Landschaftswasserhaushalt Rechnung. 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Die Folgen der vorgesehenen Eingriffe in das Schutzgut Klima/Luft können nicht 

vermieden werden. 

Minderungsmaßnahmen 

Die Versieglung ist auf ein Minimum des städtebaulich notwendigen Maßes zu 

beschränken. 

Ausgleich 

 planungsrechtliche Sicherung von Grünstrukturen zur Verbesserung des Mikro-

klimas 

 Begrünung von Außenflächen, dadurch ebenfalls verringerte Aufheizung und 

Verbesserung des Mikroklimas 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Die Folgen der vorgesehenen Eingriffe in die Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

können nicht vermieden werden. 

Minderungsmaßnahmen 

Die Artenzusammensetzung der Pflanzschicht der Grünstruktur ist über die Arten-

auswahlliste des Bebauungsplans festgelegt und beschränkt sich auf heimische, 

standorttypische Arten. Gleichzeitig werden nicht heimische und nicht standortge-

mäße Pflanzen ausgeschlossen. 

 

Ausgleich 

 Bepflanzung zentraler Teil des Geltungsbereiches mit Strauch-/ Baumpflanzun-

gen aus überwiegend heimischen, standortgerechten Gehölzen; 

 Beschränkung der Versiegelung auf ein Mindestmaß. 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Der Eingriff in das bestehende Landschaftsbild durch die baulichen Anlagen ist 

nicht vermeidbar.  

Aufgrund der hohen bereits realisierten bestehenden Bebauung und der im Rah-

men der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ geringen 

maximalen Neuversiegelung, ist der Eingriff in das Landschaftsbild allerdings als 

Schutzgut Wasser 

Schutzgut  

Klima/Luft 

Schutzgut  

Tiere und Pflanzen 

Schutzgut  
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äußerst gering zu beurteilen. Des Weiteren werden durch den Bebauungsplan 

grünordnerische Festsetzungen gesichert, welche das Landschaftsbild aufwerten. 

Durch diese festgesetzten Maßnahmen wird die Biotop- und Landschaftsausstat-

tung diversifiziert und dauerhaft gesichert.  

 

Minderungsmaßnahmen 

Minderungsmaßnahmen sind Vorkehrungen, durch die mögliche schutzgutbezo-

gene Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft dauerhaft vermindert wer-

den können. 

 Bei Neuanpflanzungen Verwendung heimischer und standortgerechter 

Baum- und Straucharten, aus gestalterischen Gründen kann vereinzelt da-

von abgesehen werden; 

 Sicherung unbebauter Grundstücksflächen über die GRZ. 

 

 

Minderungsmaßnahmen 

Minderungsmaßnahmen sind Vorkehrungen, durch die mögliche schutzbezogene 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch dauerhaft vermieden werden kön-

nen. 

 Minderung von Staub- und Lärmeinträgen durch die planungsrechtliche Si-

cherung festgesetzter Bepflanzungen von abstandbildenden Grünflächen. 

 

Verkehrslärm 

Aufgrund der Lage im Raum und prioritär des Umfangs der Wohnbaufläche ist mit 

keiner spürbaren Steigerung des Verkehrsaufkommens innerhalb der Ortschaft 

Tröglitz zu rechnen. Gesichert wird dies dadurch, dass der Verkehr für im Plange-

biet vorgesehene Nutzungen bewusst aus der Ortslage Burtschütz herausgehalten 

wird und damit Belastungen und Gefahren für Anwohner vermieden werden. Somit 

ist sichergestellt, dass das Schutzgut Mensch durch zusätzlichen Verkehrslärm 

nicht beeinträchtigt wird. 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Durch die Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 „Burtschüt-

zer Straße“ hinsichtlich der Verkehrsflächen kommt es zu keiner spürbaren Steige-

rung des Verkehrsaufkommens im eng bebauten und denkmalrelevanten Ortskern 

von Burtschütz (Denkmalbereich Burtschützer Straße). Dieser wird keinem Quell- 

und Zielverkehr der durch die Planänderung hervorgerufenen Nutzungen ausge-

setzt. 

 

Minderungsmaßnahmen 

 Bei Neuanpflanzungen sind heimische und standortgerechte Baum- und 

Straucharten zu verwenden, aus gestalterischen Gründen kann vereinzelt 

davon abgesehen werden. 

 Werden im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 

„Burtschützer Straße“ Spuren archäologischer Kulturdenkmale (Boden-

denkmale) gefunden, werden diese der Unteren Denkmalschutzbehörde 

angezeigt. Die Hinweise der Unteren Denkmalschutzbehörde werden be-

achtet. 

 

Schutzgut Mensch 

Schutzgut  

Kultur- u. Sachgüter 
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3.7 Bilanzierung der Wirkung auf den Naturhaushalt  

Die Bewertung und Bilanzierung von Eingriffsfolgen und die Ermittlung des Kom-

pensationsbedarfs erfolgt nach: 

 „Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sach-

sen- Anhalt (Bewertungs-modell Sachsen-Anhalt)“ (RdErl. des MLU vom 

12.3.2009 – 22.2-22302/2) 

 Kartiereinheiten zur Kartierung der Lebensraumtypen nach Anhang I der 

Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) sowie zur Kartierung der nach § 37 

NatSchG LSA besonders geschützten Biotope und sonstiger Biotope 

Stand 03.04.2006. 

 

Die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes, die als Folge der geplanten Veränderungen zu erwarten sind, wer-

den nach ihrem Umfang und ihrer Intensität beurteilt. Nach einer Bewertung der 

betroffenen Flächen vor dem Eingriff (Bestandsbewertung) erfolgt im zweiten 

Schritt die Bewertung der Bauflächen unter Zugrundelegung der vorgesehenen 

Nutzungen. Als Maßstab für die mögliche Versiegelung wird überschlägig die ma-

ximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für den prognostizierten Eingriffsumfang 

angenommen (vgl. §§ 17 Abs. (1) und 19 Abs. (4) BauNVO). Der Umfang der er-

forderlichen Kompensationsmaßnahmen richtet sich nach dem Umfang und der 

Intensität der zu erwartenden Eingriffe. Wertvolle Biotopkomplexe werden grund-

sätzlich für eine Bebauung nicht in Anspruch genommen. 

Bei der Einstufung des Geltungsbereichs wurden die Grundflächenzahl 0,4 für das 

allgemeine Wohngebiet sowie für das sonstige Sondergebiet aus dem Bebau-

ungsplan als überdeckte Fläche angenommen. 

Grundlage der quantitativen Beurteilung ist der Geltungsbereich der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ von 17.777 m². 

 

Bestandswert des Geltungsbereiches 85.472 Punkte 

Planwert des Geltungsbereiches 68.551 Punkte 

Zwischensaldo - 16.921 Punkte 

   

Defizit aus Urplan (Satzungsbeschluss 01.03.2018) - 13.993 Punkte 

Zwischensaldo - 30.914 Punkte 

   

ergänzte Kompensationsmaßnahme (Flurstücke 97 und 99) 31.000 Punkte 

   

Endbilanz Eingriff / Ausgleich  

1. Änderung Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 
+ 86 Punkte 

 

Eine präzise Ausführung der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung ist der Anlage 1 zu 

entnehmen. 

 

Durch die Planänderung werden Grünflächenanteile in das Allgemeine Wohngebiet 

(WA 1) einbezogen. Hierbei handelt es sich um die Flächen des Pflanzgebotes 

(PFG 1) und der Pflanzbindung (PFB 1). Es wird darauf hingewiesen, dass hier 

weiterhin das Nutzungsziel als begrünte Aufenthalts- und Parkfläche besteht und 

Hinweis 
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die Versiegelbarkeit nur eingeschränkt möglich ist. Für die Eingriffs- / Ausgleichsbi-

lanzierung werden die Flächen PFG 1 und PFB 1 in der Berechnung des Be-

stands- und Neuplanungswert entsprechend ihrem unveränderten Entwicklungsziel 

zum Erhalt von Pflanzen bzw. zur Herstellung  und Pflege eines naturnahen Auf-

enthalts- und Parkbereiches für die Hauptnutzung des Mehrgenerationenhauses 

betrachtet und bewertet.  

 

Das Vorhaben wird unter der Voraussetzung der Durchführung der planungsrecht-

lichen Festsetzungen als zulässig bewertet, da das Ergebnis der Eingriffs-/ Aus-

gleichsbilanz nahezu ausgeglichen ist. So wird bei allen oben genannten Schutz-

gütern nicht von schutzrelevanten bzw. nicht kompensierbaren Eingriffen ausge-

gangen. Ein Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG ist nicht zutreffend. 

 

3.8 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Gemäß Anlage zum BauGB sind in Betracht kommende, anderwärtige Planungs-

möglichkeiten zu betrachten, wobei das Planungsziel für die vorliegende Planung 

zu berücksichtigen ist. 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ 

werden im Wesentlichen die beiden einbezogenen Flächen des Teilbereiches WA 

1 sowie die im südlichen Plangebiet befindliche Verkehrsfläche überplant. Die 

Möglichkeit der Einbeziehung dieser Flächen in das örtliche Nutzungskonzept 

ergab sich kurzfristig. Entsprechende alternative Flächen zur Umsetzung des Vor-

habens sind im räumlichen Zusammenhang nicht vorhanden. 

 

3.9 Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Die Bestandserfassung zum Urplan (Satzungsbeschluss 01.03.2018) erfolgte im 

Monat März 2017. Eine weitere Erfassung im Rahmen der 1. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ wurde im Februar 2019 durchgeführt. 

Die Ergebnisse liegen den Ausführungen zu Grunde. Bestandserhebungen von 

Tier- und Pflanzenarten bzw. – Gesellschaften aus angrenzenden Gebieten stan-

den nicht zur Verfügung. 

Ein Baugrundgutachten lag nicht vor. Die entsprechenden Untersuchungen werden 

auf nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen durchgeführt. 

 

3.10 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die Realisierung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen muss grundstücksbezo-

gen jeweils spätestens in der auf die Bauabnahme folgenden Vegetationsperiode 

erfolgen. Die Überwachung der Einzelmaßnahmen muss im Wesentlichen in drei 

Phasen erfolgen: 

 Die Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist bei Erteilung der 

Einzelbaugenehmigungen zu prüfen und durchzusetzen. 

 Die Realisierung der Maßnahmen ist während der Ausführung zu prüfen und 

nach Fertigstellung abzunehmen. Dazu ist für alle Pflanzungen und Maßnah-

men an vorhandenen Baum- und Strauchbeständen die Naturschutzbehörde 

oder eine beauftragte Fachkraft hinzuzuziehen. 

Eingriff extern 

kompensierbar 
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 Alle Pflanzungen sind am Ende der ersten Vegetationsperiode nach der Pflan-

zung (Kontrolle Anwuchserfolg) sowie nach weiteren zwei Jahren Entwick-

lungszeit jeweils erneut abzunehmen. Ausfälle sind zu ersetzen und erneut 

nach dieser Festlegung zu verfolgen. Alle Maßnahmen an Gehölzbeständen 

sind ca. 5 Jahre nach der Realisierung auf fachliche Richtigkeit und Erfolg zu 

kontrollieren. 

 

3.11 Zusammenfassung  

Mit dem geplanten Vorhaben sind keine erheblichen Eingriffe in Schutzgüter des 

Naturhaushaltes verbunden. Soweit dies mit der städtebaulich vorgesehenen Be-

bauungsstruktur vereinbar ist, werden im Geltungsbereich der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen festge-

setzt. U.a. wird die notwendige Versiegelung begrenzt sowie wertvolle Biotopstruk-

turen erhalten. Die zu erwartenden Eingriffe in den Naturhaushalt können nach der 

Gegenüberstellung von Eingriffen und Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bewer-

tungsmodell Sachsen-Anhalt, welches eine rechnerische Annäherung an den Ver-

lust von Werten und Funktionen des Naturhaushaltes gibt, nicht innerhalb des Be-

bauungsplans kompensiert werden. Der darüber hinaus bestehende Kompensati-

onsbedarf ist außerhalb des Plangebietes zu realisieren. Dies muss vor Satzungs-

beschluss vertraglich vereinbart werden. 

 

Schutzgut Mensch 

Es ist nicht von ein.er Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch auszugehen. Mit 

der vorliegenden Planung werden keine zusätzlichen emittierenden Nutzungen 

geplant. Die bestehenden Grünstrukturen werden planungsrechtlich gesichert und 

sorgen weiterhin für einen verringerten Eintrag von Lärm- und Staubimmissionen in 

die Fläche des allgemeinen Wohngebietes. 

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und Landschaft 

Unter Berücksichtigung der im Text beschriebenen Maßnahmen wie: 

- Anlage und Erhalt eines zentralen Grünbereichs 

- Pflanzgebot von heimischen, standortgerechten Grünstrukturen; 

 

sowie der starken anthropogenen Vorprägung ist nicht von einer Beeinträchtigung 

des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und Landschaft auszugehen. 

 

Schutzgut Boden, Schutzgut Fläche 

Eine Vermeidung des Eingriffs ist nicht möglich. Es erfolgen teilräumliche Aufwer-

tungen gegenüber dem Bestandszustand durch die festgesetzten Ausgleichsmaß-

nahmen des ursprünglichen Bebauungsplanes (Satzungsbeschluss 01.03.2018). 

Die Neuversiegelung der westlichen Erschließungsstraße wird über externe Kom-

pensationsmaßnahmen ausgeglichen. Durch die erste Planänderung erfolgt keine 

Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

 

Schutzgut Wasser 

Es ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser aus-

zugehen. Die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschüt-

zer Straße“ veranschlagten Neuversiegelungen können durch die Festsetzungen 

gerecht ausgeglichen werden. 

 

Keine 

Beeinträchtigungen 

 

keine erheblichen 

Beeinträchtigungen  

 

keine erheblichen 

Beeinträchtigungen 

 

keine erheblichen 

Beeinträchtigungen 
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Schutzgut Luft und Klima 

Durch die im Plangebiet festgesetzten Maßnahmen ist nicht von einer erheblichen 

zusätzlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Luft und Klima auszugehen. 

 

4. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

4.1 Kampfmittel  

Bei erdeingreifenden Maßnahmen in diesen Bereichen (Kampfmittelverdachtsflä-

chen) ist vor dem Beginn dieser Arbeiten eine entsprechende Einzelanfrage zur 

Belastung mit eventuellen Bombenblindgängern und weiteren Kampfmitteln mit 

folgenden Angaben und Unterlagen für das Amtshilfeersuchen an den Kampfmit-

telbeseitigungsdienst (KBD) im Rahmen dieser Maßnahme erforderlich: 

1. Angaben zu der zu prüfenden Fläche 

 Angaben zum Antragsteller, Ansprechpartner und Telefonnummer 
(optional), Lage des Bauvorhabens (Ort, ggf. Ortsteil, PLZ, Straße, 
Hausnummer), 

 Liegenschaftsinformation zum Bauvorhaben (Gemarkung, Flur, 
von Maßnahme betroffene(s) Flurstück(e), 

 Eigentümerinformation (Benennung bzw. bei mehreren Flurstü-
cken tabellarische Auflistung der Eigentümer der von der Bau-
maßnahme betroffenen Flurstücke , 

 Informationen zum Bauvorhaben (Art des Bauvorhabens z.B. Ga-
rage, EFH, bei Trassen z.B. Leitungen, Straßen, Angabe der Tras-
senbreite, geplante Bauweise, Gründungstiefe bzw. Art und Um-
fang des Erdeingriffs, soweit bekannt, Kenntnis zu Auffüllungen 
und Altbebauung, soweit bekannt) 

2. Arbeitskarten 

 Übersichtskarten (Topographische Karte, Stadtplan o.ä. im Maß-
stab 1:5.000 bis 1:25.000 mit Kennzeichnung des Bauvorhabens) 

 Detailkarten (Flurkarte mit Kennzeichnung des(r) Flurstücks(e) des 
Bauvorhabens, Lageplan mit Flurstücksgrenzen, aus dem die La-
ge des geplanten Bauvorhabens auf dem(n) Flurstück(en) ersicht-
lich ist - 2-fach) 

Der Antrag ist dann bei Burgenlandkreis, Rechts- und Ordnungsamt, Schönburger 

Straße 41, 06618 Naumburg unter Angabe des Aktenzeichens 

LR/30.32.4.2/2322611-036/19 zu stellen. 

Ungeachtet dessen besteht jederzeit die Möglichkeit, selbst und auf eigene Kosten 

eine gewerbliche Kampfmittelräumfirma mit der Überprüfung der von der Maß-

nahme betroffenen Fläche zu beauftragen.  

 

 

Sollten Kampfmittel gefunden werden, so ist entsprechend der Gefahrenabwehr-

verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (KampfM-GAVO) in der 

derzeit geltenden Fassung zu verfahren.  
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4.2 Aufschüttungen und Abgrabungen  

Grundsätzlich ist die Zulässigkeit von Aufschüttungen und Abgrabungen außerhalb 

eines technischen Bauwerkes mit der zuständigen unteren Bodenschutzbehörde 

abzustimmen. 

 

4.3 Barrierefreiheit 

Die Stellungnahme der/des Behindertenbeauftragen des Burgenlandkreises vom 

28.11.2017 im Rahmen der förmlichen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 6 

„Burtschützer Straße“ (Satzungsbeschluss vom 01.03.2018) enthält Hinweise und 

Anregungen, welche auf der Bauleitplanung folgenden Ebenen Relevanz entfalten 

können. Darin wird sich zu den besonderen Anforderungen älterer Menschen an 

die Barrierefreiheit und die damit verbundene Gestaltung und Einrichtung von 

Grundrissen und Räumen auseinandergesetzt. Auch die Gestaltung von Aufent-

haltsflächen und Grünanlagen für eine barrierefreie Zugänglichkeit, Begehbarkeit, 

Berollbarkeit sowie taktile und visuelle Orientierung und die Verkehrsraumgestal-

tung werden thematisiert. Diese Aussagen gelten auch für die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“. 

 

4.4 Abfallentsorgung 

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens ist darauf zu achten, dass auch während 

der Bauzeit die Entsorgungssicherheit für alle angeschlossenen Grundstücke ge-

währleistet ist. 

4.5 Ferngasleitung 

Durch den südlichen Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 

„Burtschützer Straße“ verläuft die Ferngasleitung 32.06 der ONTRAS Gas-

transport GmbH, welche nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen wird. Im 

Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Burtschützer Straße“ erfolgt 

im Bereich der Ferngasleitung die planungsrechtliche Festsetzung einer öffentli-

chen Straßenverkehrsfläche sowie der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung VF1. Seitens des Betreibers ergeht der Hinweis (Stellungnah-

me vom 26.04.2019), dass eine Überbauung der Ferngasleitung, einschließlich 

Schutzstreifen grundsätzlich nicht gestattet ist, es sei denn, es können im Rahmen 

der Ausführungsplanung geeignete Schutz- /Sicherungsmaßnahmen getroffen 

werden, welche den Leitungsbestand und -betrieb auf Dauer nicht beeinträchtigen. 

Demnach ist im Vorfeld von konkreten baulichen Ausführungen die Abstimmung 

mit dem Betreiber zu führen. 

Weiterführend wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Straßenerweiterung 

die Ferngasleitung einer Diagnose zu unterziehen ist. Hierzu ist eine Abstimmung 

mit dem Leitungsträger vor Baubeginn erforderlich, um eine Beeinträchtigung der 

Ferngasleitung zu verhindern. 
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4.6 Denkmalschutz 

Hiermit werden die bauausführenden Betriebe auf die gesetzliche Meldepflicht im 

Falle unerwartet freigelegter archäologischer Kulturdenkmale hingewiesen. 

Nach § 9 Abs. 3 des Denkmalschutzgesetzes für Sachsen-Anhalt sind Befunde mit 

Merkmalen eines Kulturdenkmals bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 

unverändert zu lassen. Eine wissenschaftliche Untersuchung durch das Landes-

amt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt oder von ihm Beauftragte 

ist zu ermöglichen. Innerhalb dieses Zeitraumes wird über das weitere Vorgehen 

entschieden. 

 

5. Anlagen 

 

Anlage 1 - Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

Anlage 2 - Vergleichsdarstellung Bebauungsplan Nr. 6 „Burtschützer Straße“ (Ur-

plan, Planzeichnung, Satzung vom 01.03.2018) mit der 1. Änderung 

Anlage 3 - Verortung der externen Ausgleichsfläche 

 

 

 

 

 

 




